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An den Vorsitz der

Österreichische Hochschülerlnnenschaft - Bundesvertretung

Wien

Wir haben die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni201g der

Osterreichische Hochschülerlnnenschaft - Bundesvertretung

Wien,

(im Folgenden auch kurz "ÖH - BV" genannt)

abgeschlossen und erstatten über das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht:

1. Prüfungsvertrag und Auftragsdurchführung

Beider ÖH - gv handelt es sich um eine Körperschaft des öffenflichen Rechts

Bei der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung. Die öH - eV , Wien ist gemäß g

31 Hochschülerlnnen- und Hochschülergesetz 2014 verpflichtet, "dem Jahresabschluss einen schriflichen
Prüfbericht eines W irtschaftsprüfers beizulegen"

Diese Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der Buchführung

die gesetzlichen Vorschriften und den diese Vorschriften in zulässiger Weise ergänzenden Bestimmungen
des HSG 2014 entspricht.

Bei unserer Prüfung beachteten wir die in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und die berufs-
üblichen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen. Diese Grundsätze erfordern
die Anwendung der internationalen Prüfungsstandards (lnternational Standards on Auditing). Wir weisen dar-

auf hin, dass die Abschlussprüfung mit hinreichender Sicherheit die Richtigkeit des Abschlusses gewährlei-

sten soll. Eine absolute Sicherheit lässt sich nicht erreichen, weiljedem internen Kontrollsystem die Möglich-
keit von Fehlern immanent ist und auf Grund der stichprobengestützten Prüfung ein unvermeidbares Risiko

besteht, dass wesentliche falsche Darstellungen im Jahresabschluss unentdeckt bleiben. Die prüfung er-
streckte sich nicht auf Bereiche, die üblicherweise den Gegenstand von Sonderprüfungen bilden.
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Wir führten die Prüfung mit Unterbrechungen im Zeitraum November bis Dezembet 21lg überwiegend in un-
seren Kanzleiräumlichkeiten in Wien durch. Die Prüfung wurde mit dem Datum dieses Berichtes materiell ab-
geschlossen.

Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. Franz Schweiger, Wirtschaftsprüfer,

verantwortlich

Grundlage für unsere Prüfung ist der mit der ÖH- gV abgeschlossene Prüfungsvertrag, bei dem die von der

Kammer der Wirtschaftstreuhänder herausgegebenen "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaft-
streuhandberufe" einen integrierten Bestandteil bilden. Diese Auftragsbedingungen gelten nicht nur aruischen

der ÖH - BV und dem Abschlussprüfer, sondern auch gegenüber Dritten. Bezüglich unserer Verantworgich-
keit und Haftung als Abschlussprüfer gegenüber der ÖH - BV und gegenüber Dritten kommt g 275 UGB zur
Anwendung.

2- Aufgliederung und Erläuterung von wesentlichen Posten des Jahresabschtusses

Alle erforderlichen Aufgliederungen und Erläuterungen von wesentlichen Posten des Jahresabschlusses sind
im Anhang des Jahresabschlusses enthalten. Wir venrveisen daher auf die entsprechenden Angaben des
Vorsitzes im Anhang des Jahresabschlusses.

3. Zusammenfassungdes Prüfungsergebnisses

3'1 Feststellungen zur Gesetzmäßigkeit von Buchführung und Jahresabschluss

Bei unseren Prüfungshandlungen stellten wir die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Grundsä!
ze ordnungsmäßiger Buchführung fest.

lm Rahmen unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir - soweit wir dies für unsere
Prüfungsaussage für notwendig erachteten - die internen Kontrollen in Teilbereichen des Rechnungslegungs-
prozesses in die Prüfung einbezogen.

Hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit des Jahresabschtusses verweisen wir auf unsere Ausführungen im Be-

stätigungsvermerk.
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Der Jahresabschluss entspricht dem HSG 2014, den darauf basierenden Verordnungen der Bundesministe-

rin, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen des $ 269 Abs 1. UGB ent-

spricht und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hochschü-

lerinnen- und Hochschülerschaft. Die Haushaltsführung entspricht den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit,

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der Rechtmäßigkeit. Es bestehen im Berichtsjahr 23 Dienstverträ-

ge, zwei davon wurden neu abgeschlossen.

3.3 Erteilte Auskünfte

Die gesetzlichen Vertreter erteilten die von uns verlangten Aufklärungen und Nachweise. Eine von den ge-

setzlichen Vertretern unterfertigte Vollständigkeitserklärung haben wir zu unseren Akten genommen.

3.4 stellungnahme zu Tatsachen nach S 273 Abs 2 und Abs 3 UGB (Ausübung
der Redepflicht) sowie g 20 Abs 3 HS-WV

Bei Wahrnehmung unserer Aufgaben als Abschlussprüfer haben wir keine Tatsachen festgestellt, die den Be-

stand der geprüften Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft gefährden oder ihre Entwicklung wesentlich

beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitneh-

mern gegen Gesetz oder Satzung erkennen lassen. Wesentliche Schwächen bei den internen Kontrollen des

Rechnungslegungsprozesses sind uns nicht zur Kenntnis gelangt. Die Voraussetzungen für die Vermutung ei-

nes Reorganisationsbedarfs (g 22 Abs. 1 Z 1 URG) sind nicht gegeben.
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4. Bestätigungsvermerk

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der

Österreichische Hochschülerlnnenschaft - Bundesvertretung,

Wien,

bestehend aus der Bilanz zum 30. Juni 2019, der Gewinn- und Verlustrechnung für das an diesem Stichtag

endende Geschäftsjahr und dem Anhang geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und ver-

mittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 30. Juni 2019 sowie der Ertragslage

der Österreichischen Hochschülerlnnenschaft für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Überein-

stimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Be-

stimmungen.

lm Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 201812019 gab es unsererseits keine Beanstandungen hin-

sichtlich der Einhaltung der Hochschülerinnen- und Hochschülerschafts-Dienstvertragsverordnung.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Ubereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der lnternational Stand-

ards on Auditing (lSA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Ab-

schnitt ,,Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft un-

abhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteilzu dienen.

verantwortlich keiten der gesetzl ichen vertreter fü r den Jah resabschl uss

Die gesetzlichen Vertreter der Osterreichischen Hochschülerlnnenschaft sind verantwortlich für die Aufstel-

lung des Jahresabschlusses und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unterneh-

mensrechtlichen Vorschriften und den sondergesetzlichen Bestimmungen ein möglichst getreues Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft vermittelt. Ferner sind

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten um die

Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbe-

absichtigten - falschen Darstellungen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantworflich, die Fähigkeit
der Österreichischen Hochschülerlnnenschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit - sofern einschlägig - anzugeben,
sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es
sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unter-
nehmenstätigkeit einzustellen oder haben keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und einen Bestätigungsver-
merk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-
heit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger AbschlussprÜfung, die die Anwendung der lsA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung ei-
ne wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können
aus dolosen Handlungen oder lrrtümern resultieren und werden als wesenflich angesehen, wenn von ihnen
einzeln oder insgesamt vernünftigenrueise envartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung, die die Anwendung der lsA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung
pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

' Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher
Darstellungen im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch
und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser prü-
fungsurteil zu dienen' Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesenliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus lrrtümern resultierendes, da dolose Handlungen
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

' Wi!'gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

' wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten
werte in der Rechnungsregung und damit zusammenhängende Angaben.

I wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrund-
satzes der Fortführung der unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der Grund-
lage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig-
nissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit aufiruerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesent-
liche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen
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Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit zur Folge haben.

Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den lnhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in

einer weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.

Wien, am 20. Dezember 2019

BF GmbH

Mag

Wi

nz Schweiger Mag. Wolfgang Eder

Wirtschaftsprüfer

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabsch/usses mit unserem Bestätigungsvermerk dart nur in der von uns bestätigten
Fassung erfolgen. Dieser Bestätigungsvermerk bezieht srbh aussch/ießlich auf den deutschsprachigen und voltständigen Jahresab-
sch/uss. FürabweichendeFassungensinddieVorschriftendesg28T Abs2|JGBzubeachten.
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Österr. Hochschülerlnnenschafl

Aktiva

A. Anlagevermögen

l. lmmaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen

ll. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten,
einschließlich der Bauten auf fremdem Grund

2. Adaptierungen in fremden Gebäuden

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

lll. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

2. Wertpapiere des Anlagevermögens

B. Umlaufvermögen

l. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände

ll. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

G. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva

30.6.2019
€

Bilanz zum 30, Juni ?019

30.6.2018
€

30.6.2019
€

202.595,83l

109.751 ,91

6.870.296.47'
7.182.644,21

303.917,79

zum 30.6.2019

30.6.2018

452.461,17

-249.865,34

6.321 .618.53

6.524.214,36

303.917,79

3.262,87 3.703,79

Passiva

A. Eigenkapital

l. Kumulierter Gebarungszugang aus Vorperioden

ll. Gebarungszugang der laufenden Periode

lll. Rücklagen

397.334,84

' 34.278,90,

115.471321

35.000,00

2.119.518,41

r 1.338.656,76

1.356.600,74

6.714.858,70

397.334,84

42.508,43

140.295.96

35.000,00

2.119.518.41

R 4't1 
^tO 

E2

1.039.831,64

1.782.717,33

63.214,38

8.200,00

164.928,69

3.058.892,04

8.798,67

882.557,59

1.822j28,88

57.555, 19

1 .100,00

56.127,55
0.00

2.819.469,21

386.329,32

? 1s4 va u 2154 s1A 41

2,704.866,34 2.738.361,43

371.661,27

717.17',! .O7

1.088.832,34

8.071.459,& 7.600.361,86

1 1.689,29 15.699,50

g!.0 J219354.4nJ! SummePassiva

Mag. Veronika Weiß
Sieuerberatung

B, lnvestitionszuschüsse

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Abfertigungen

2. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2. Hörerlnnenbeitragsverrechnung

3. Sonderprojektvenech n ung

4. Fem./Queere Projekfuerrechnung

5. sonstige Verbindlichkeiten
davon aus Steuem

E. Rechnungsabgrenzungsposten

547.085,06 580.139,23
141.262,79

92.499.57

180.357,18

140 134 9?

233.762,36 320.492,.t1

.943,987

l!3s4.4n19_10.788.015.07
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Österr. Hochschülerlnnenschaft
Gewinn- und Verlustrechnung

1.7.2018 bis 30.6.2019

201812019
c!

2017t2018
€

1. Erträge im Zusammenhang mit der unmittelbaren
Vertretungstätigkeit
a) Studierendenbeiträge

b) Beiträge Sem. SS 7 Abs. 2, 14 Abs.3 oder 25 Abs. 3 HSG
2014

c) Sonstige Erträge

2. Aufrrendungen im Zusammenhang mit der
u nmittel baren Vertretu ngstätigkeit
a) Personalaufwand

b) Aufwandsentschädigungen

c) Werkverträge und Honorare

d) Sachaufwendungen

e) Sozialfonds

f) Projekte
g) Mitgliedsbeiträge

h) Abschreibungen

3. Ergebnis der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

4. Finanzerträge

5. Finanzergebnis

6. Steuern und Abgaben

7. Ergebnis der Iaufenden Gebarung

8. abzüglich Zuweisung zu Gewinnrücklagen

9. zuzüglich Auflösung von Gewinnrücklagen

I 0. Gebarungsüberschuss/ -fehlbetrag

14.274.537,31 14.036.560,96

-12.507.869,05

1.605.134,20

-12.121.596,61

818.484,60

3.371.802,46 2.733.448,95

808.870,29

274.231,21

65.077,80

1.108.665,80

129.533,34

540.911,68

14.223,50

47.106,02

927.355,52

269.055,24

54.812,45

1.058.623,26

150.910,00

493.509,02

31.073,50

62.842,16

2.988.619,64 3.048.181,15

383.182,82 -314.732,20

32.023.53 35.834,47

32.023,53 35.834,47

15.535,66

394.751,91

320.000,00

35.000,00

-294.433,39

84.431,95

129.000,00

109.751,91 -249.865,34

il r,:, n

Mag. Veronika Weiß
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Österr. Hochschü lerl nnenschaft
Bilanz

zum 30.6.2019

Aktiva

A. Anlagevermögen

l. lmmaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Vorteile sowie daraus
abgeleitete Lizenzen

Software

1200 Software - Lizenzen

ll. Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten, einschließlich
der Bauten auf fremdem Grund

Grundwert
2000 Grundwert bebaute Grundstücke

2. Adaptierungen in fremden Gebäuden
2400 Adaptierung Taubstummengasse

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung
6000 Betriebs-u.Geschäftsausstattung
6100 Progress / p.r.

6300 EDV-Anlagen, Büromaschinen
6310 Büromaschinen

lll. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

8000 Anteile an verbundenen
Unternehmen

2. Wertpapiere des Anlagevermögens

9000 Wertpapiere des AV

B. Umlaufvermögen

l. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

20000 Kundenforderungen Sammelkonto

0,0 3.703,79 0,0

397.334,84 3,8

0,3 42.508,43 0,4

125.754,36
0,00

14.541,60
0,00

140.295,96

580.139,23

0,3 35.000,00 0,3

2.119.518,41 20,5

2.154.518.41 20,8

2.738.361,43 26,5

371.661,27 3,6

1,0
0,0
0,1
0,0

1,1'
5,1 '

1,2
0,0
0,1
0,0

1,4

5,6

30.6.2019
€

0,00
10.515,49

115.471

547.085,06

, 2.119.518,41 ,

' 2.154.518.411i

2.704.866,34

30.6.2018
cc o

,872623

334,84397

0

000,005.3

34.278,90

04.955,831

1 943,997 0,2
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Osterr. Hochschü lerl nnenschaft
Bilanz

zum 30.6.2019

Aktiva

2. sonstige Forderungen und
Vermögensgegenstände
20010 Forderungen HB Unis
20020 Forderungen HB Päd.

Hochschulen
20030 Ford.HB Fachhochschulen
20040 Ford.HB PU's
20060 Ford.Acto StuV.PäHo
20070 Ford.Acto StuV.FH
20080 Ford.Aconto StuV PU's
22000 Anzahlungen
23000 Sonstige Forderungen
34001 Verr.Mensensubvention PH
34002 Verr.Mensensubvention FH
34003 Verr.Mensensubvention PU

ll. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten

27000 Kassenbestand
28000 025-68004 Hauptkonto Erste Bank
2800'1 025-68012 Zenlralkonto Erste

Bank
28003 025-68039 Sozialkonto Erste Bank
28004 25-68047 Maturanten BeT.ERSTE
28005 025-68055 Tutorien Erste Bank
28006 025-68098 Studentenmenüs/

Mensen Ers

28007 025-69876 Päd.Hochschulen ÜW
Erste

28008 025-70653 PH NÖ Erste Bank
28009 025-70688 Päd.Hochschulen HB

Sammel
28010 025-70696 Unis HB Sammelkonto

Erste

28012 30025-43764 WP-Verr. Kto. Erste
Bank

28014 280-473-277104 FH HB Sammkto.
Erste

280 1 5 280 -47 3-27 7 lO5 F H
Überweisungen

28016 280 473277106 Profitkto.2 Erste B.

280 17 280-473-277 I 12 PU
Überweisungen

280 1 8 280-47 3-27 7 I 1 3 HB P U
Sammelkto.

28019 319.186 RATKA

28021 Raika WP
ATI 53200088080056450

28107 280-473-277 108 Festgeld Erste
281 08 280-473-277 109 sKapital Sparen

262.314,48 2,4 193.862,02 1,9

20.154,30,
56.811,08

139.219,90
6.998,00
3.000,00
7.500,00

25,00
781.513,62

6.071,41
50.048,97

5.000,00

1.338.656,76 i 717.171.07

1.356.600,74 1.088.832,34

0,2
0,5
1,3
0,1
0,0
0,1
0,0
7,2
0,1
0,5
0,1

12,4

12,6

19,40
51.725,00

38,40
6.900,00
4.707,24
6.500,00
1.685,00

377.343,92
1 1.313,80
59.575,29

0,0
0,5
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
3,6
0,1
0,6
0,0

6,9

10,5

30.6.2019
c€ o/oo/o

30.6.2018
€

3.501 00

1.343,64
152.376,51

100.645,69 
i

48.665,62 i

25.806,33l
57.240,02i

57.595,34
159.930,54

479.400,30

1.085.510,46

149.820,20

944.770,04

86.905,94
72.847,35

24.986,74

262.753,98
1.508.146,49

0,00
1.030.271,56

262.777,62

4,4 303.922,32

10,1 882.597,94

1,4 148.312,04

8,8 969.966,41

477,37
144.761,52

239.456,02
97.925,08
87.356,90
68.543,50

165.746,18
74.159,47

45.591,21
72.847,35

287.944,52
4.876,69

1.500.000,00
1.030.271,56

262.738,21

0,9
0,5
0,2
0,5

0,0
1,4

0,0
1,4

1,6
0,7

2,3
1,0
0,8
o,7

202.664,33 i 1,9 72.469,62 0,7

0,5
1,5

0,8
0,7

2,9

8,5

1,4

9,4

0,4
0,7

0,2 50.915,61 0,5

l

i

2,4
14,0

2,8
0,1

14,5
10,0
2,5

0,0
9,6
2,4
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Österr. Hochschü lerl nnenschaft
Bilanz

zum 30.6.2019

Aktiva

28900 Evidenzkonto Aconti Kasse +
Bank

C. Rechnungsabgrenzungsposten
29000 ARAP

Summe Aktiva

30.6.2019
€

400

6.714.858 70

30.6.2018
cc

650,00

6.511.529,52

7.600.361,86

o/ooÄ

0,0

62,2

74,8

0,1

100,0

15.699,50

0,0

62,9

73,4

0,2

100,0

8.071.459,44

11

10.788.01 10.354.422,79

Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung
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Österr. Hochschü lerl nnenschaft
Bilanz

zum 30.6 .2019

Passiva

A. Eigenkapital

l. Kumulierter Gebarungszugang aus
Vorperioden

93000 Gewinnvortrag

ll. Gebarungszugang der laufenden
Periode

96000 Jahresergebnis

lll. Rücklagen

92000 RL frei
92202 Rücklg.PH-NÖ
92207 Rücklg.PH-Ktn.
92208 Rücklg.PH-Vbg.
92209 Rücklg.KPH-Wien
9221 0 Rücklg.KPH-Bgld.
922'12 Rücklg.KPH-Graz
92213 Rücklg.KPH-IBK-ES
92214 Rücklg.AGPA-HS
92317 Rückl. BMLV (MilAk)
92322 Rückl.FH Lauder Business School
92323 Rückl. FH Gesundheit
92324 Rückl. FFH (Fern FH)
92325 Rückl.FH Gesundheit OÖ
92401 Rückl.PU Anton Bruckner
92402 Rückl.Danube Private Univ.
92403 Rückl.Kath.-Theolog. PU
92404 Rückl.Konservatorium Wien PU
92405 Rückl.Modul Univ.Vienna PU
92406 Rückl.New Design University PU
92408 Rückl.PU Schloss Seeburg
92411 Rückl.Webster Vienna PU
92412 Rückl.Karl Landsteiner PU
92413 Rückl.Jam Music Lab PU
94000 Zweckgeb. RL Klagen
94001 RL TTL
94007 RL fem.Arbeiten
94008 RL Wahl-u.lnform. Kampagne
94013 RL Psych.Studierende
94014 RL Gedenkjahr 2018
94015 RL Sonderprojekte
94018 RL eWas Anschaffung
94023 RL Öffentlichkeitskam pagne
94024 RL Forum Hochschule
94025 Zweckgeb. RL Versicherung
94027 RL lnfrastruktur
94028 RL Studierendensozialerhebung
94029 RL Einheitliches Hochschulrecht
94030 RL Antidiskriminierungskongress

30.6.2019
€

202.595,83

4.906.231,23
85.499,61
35.045,69
26.204,97

0,00
32.721,42
37.013,34
18.981,78
34.962,01
11.625,73
19.679,35
59.435,99
45.064,09
60.450,04
33.625,24
65.618,85
14.397,09 i

32.403,80
31.474,64
32.782,47
41.144,68
8.652,82

19.119,19
4.086,06

500.000,00
105.000,00
30.000,00

100.000,00
5.998,00

0,00
12.078,38

200.000,00
60.000,00

0,00
100.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
11.000,00

6.870.296 7

7,182.64,211

09.751,911

45,5
0,8
0,3
0,2
0,0
0,3
0,3
0,2
0,3
0,1
0,2
0,6
0,4
0,6
0,3,
0,6
0,1
0,3:
0,3,
0,3
0,4'
0,1
0,2
0,0
4,6
1,0
0,3
0,9
0,1
0,0
0,1 ,

1,9 ,

0,6
0,0
0,9
0,5
0,2
0,2
0,1

63,7

66,6

0,4
0,2
0,2
0,1
o,2
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,2
0,6
0,1
0,3
0,2
0,3
0,3
0,1
0,2
0,0
4,8
0,0
0,3
0,7
0,1
0,1
0,1
1,4
0,3
0,3
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0

61,1

63,0

30.6.2018
c€ o/o

:l,9 452.461,17 4,4

1,0 -249.865,34 -2,4

4.911.359,96
41.385,70
23.003,90
17.268,78
5.114,53

18.138,71
29.790,44
14.658,49
25.701,70
6.928,04

14.379,90
35.147,17
6.937,69
8.847,24

24.171,94
62.614,16
9.623,49

32.770,75
24.010,O3
27.253,29
31.581,40

5.562,48
16.292,36

0,00
500.000,00

0,00
30.000,00
70.000,00

5.998,00
5.000,00

12.078,38
141.000,00
35.000,00
30.000,00

100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.321.618,53

6.524.214,36

47,4
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Österr. Hochschü lerl nnenschaft
Bilanz

zum 30.6 .2019

Passiva

B. Investitionszuschüsse
96900 Sonderposten Zuwendungen AV

C. Rückstellungen

1 . Rückstellungen für Abfertigungen

30000 Rückstellung Abfertigungen
30001 Rückdeckungsvertrag f.Abfertigg.

en

2. sonstige Rückstellungen

301 00 Rückstellung Urlaubstage
30500 Rückstellung Bilanzerstellung
30510 Rückstellung Bilanzprüfung
30709 Rückstellung ESU
30714 Rückstellung Studien

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

33000 Lieferverbind lichkeiten
Sammelkonto

2. Hörerlnnenbeitragsvenechnung

33010 Verb.HB Endabre UVen
33020 Verb.StuV Päd.Hochschulen
33030 Verb. StuV. Fachhochschulen
33050 V.Kto.Uni's HB d.letzte 3 Jahre
33060 Verb.StuV. Privatuniversitäten
33070 Verb.HB Endabr.PHs
33080 Verb.HB Endabr.FHs
33090 Verb.HB Endabr.PUs
36500 Verr.Kto.Pädagog. BildungNeu

3. Sonderprojektvenechnung

38102 SP M|SS2013t14
38105 SP 54t552013t14
38106 SP 08AA/S 2014l15
38'107 SP 094/VS 2014l15
38109 SP 12M52014t15
38111 SP 194/VS 2014l15
38112 SP 20MS 2014t15
38113 SP 24MS 2014t15
38114 SP 26M52014t15
38116 SP 22M52014t15
38117 SP 28ld|/52014t15

30.6.2019
c
E

303.917,79

179.793,52

-38. 73

141.262,79

75.499,57
8.500,00
8.500,00

0,00
0,00

92.499,57,
233.762,36

1.039.831,64

726.031,44i
26.415,07

6.572,79
-596,88

, 28.789,92;
282.690311

, 564.152,25',
, 138.714,84i
, 9.947,59 j

' 1.782.717,33i

i

1.150,00 i

1.400,00 i

250,00 
i

o/o

30.6.2018
€

2,8 303.917,79 2,9

o/o

1,7

-0,4

1,3

0,7
0,1
0,1
0,0
0,0

0,9

2,2

6,7,
0,2
0,1

-0,0
0,3
2,6
5,2
1,3
0,1

16,5

1,7

0,0

1,7

0,1

1,4

3,1

180.357,18

0,00
180.357,18

72.134,93
8.500,00
8.500,00

41.000,00
10.000,00

0,7
0,1
0,1
0,4

,6I

140j34,93
320.492,11

1.822.128,88

882.557,59 8,5

883.910,79
31.273,40
16.132,53

-57,19
34.580,51
45.720,79

727.802,38
82.765,67

0,00

8,5
0,3
0,2
0,0
0,3
0,4
7,0
0,8
0,0

17,6

500,00
600,00
500,00
600,00
700,00
490,00
450,00
670,00

o'0,
0,0,
0,0
0,0
0,0
0,0,
0,0:
0,0
o'0,
0,0
0,0

0,00 0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Mag. Veronika Weiß
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Österr. Hochschü lerl nnenschaft
Bilanz

zum 30.6.2019

Passiva 30.6.2019
cE

30.6.2018
cE

38118 SP 32M52014t15
38119 SP 33^/VS 2014l15
38120 SP 3/,MS2014t15
38121 SP 35^^/S 2014115
38122 SP 36M52014t15
38123 SP 37M52014t15
38124 SP 41M52014115
38125 SP 43M52014t15
38126 SP 44M52014t15
38127 SP 45M52014115
38128 SP 46M52014t15
38129 SP 48M52014t15
38130 SP 49///52014t15
38131 SP 50^^/S 2014115
38132 SP 51M52014t15
38133 SP 52M52014t15
38134 SP 56^^/5 2014/15
38135 SP 39^^/S 2014l15
38136 SP 47M52014115
38138 SP 06/55 2015
38139 SP08/SS2015
38140 SP 10/SS 2015
38141 SP 11lSS 2015
38143 SP 13/SS 2015
38144 SP 14lSS 2015
38145 SP 16/55 2015
38146 SoPro. 61/55 2019
38147 SoPro. 62155 2019
38148 SoPro. 63/5S 2019
38149 SoPro.66/55 2019
381 50 SoPro. 67/5S 2019
38151 SoPro.71lSS 2019
38152 SoPro.72lSS 2019
38153 SoPro.73lSS 2019
38154 SoPro. 74lSS 2019
38155 SoPro. 75/SS 2019
38156 SoPro. 79/SS 2019
38157 SoPro. 82/SS 2019
38158 SoPro. 84/SS 2019
38159 SoPro.87/SS 2019
38160 SoPro. 88/SS 2019
38161 SoPro.93/SS 2019
38162 SoPro.95/SS 2019
38231 SoPro.47lSS 2016
38321 SoPro. 27 MS 2016117
38327 SoPro. 41lSS 2017
38331 SoPro.54/SS 2017
38335 SoPro. 61/SS 2017
38336 SoPro. 62/55 2017
38340 SoPro.69/55 2017
38342 SoPro.74lSS2017
38343 SoPro. 75/SS 20'17
38344 SoPro. 76/55 2017

1.300,00
335,00
394,64 i

1.000,00

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0'
0,0
0,0'
0,0,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o/o

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

210,00
1.000,00

500,00
440,00
230,00
500,00

1.500,00
500,00

1.100,00
500,00
't50,00
750;00

15,66
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00

200,00
1.000,00
1.000,00

400,00
1.000,00

450,00
1.200,00
1.200,00
1.500,00
1.500,00

550,00
800,00

1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00

800,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00 500,00

0,00
0,00

0,00 i

1

1

0,00

500,

1.10
500,

00
00

00,00
0,00

1.1

0,00
0,00
0,00

0,00
500,00
500,00

1.300,00
117,56
151,05
135,23
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Österr. Hochschülerlnnenschaft
Bilanz

zum 30.6 .2019

Passiva 30.6.2019
€

30.6.2018
cc

38403
38404
38405
38407
38408
38409
38410
38411
38413
38414
38415
38416
38417
38418
38419
38420
38421
38422
38423
38424
38425
38426
38/'27
38428
38429
38430
38431
38432
38433
38r'.34
38435
38436
3M37
38438
38439
38440
38441
38503
38504
38505
38506
38507
38508
38509
38510
3851 1

38512
38514
38515
38516
38517
38518
38519

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0'0,
0,0,
0,0,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0,
0,0
0,0
0,0

o/o

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

SoPro. 12AIVS 2017118
SoPro. 1S/}VS 2O17l1B
SoPro. 16/VVS 2017118

SoPro.20MS 2017118
SoPro. 21AIVS 2017118
SoPro. 224ffS 2017118
SoPro.26MS 2017118
SoPro.2TAIVS 2017118
SoPro.3lANS 2017118

SoPro.32MS 2017118
SoPro. 34/SS 2018
SoPro. 35/SS 2018
SoPro. 36/55 2018
SoPro. 40/SS 2018
SoPro. 42lSS 2018
SoPro. 43/SS 2018
SoPro. 44lSS 2018
SoPro. 47lSS 2018
SoPro. 50/SS 2018
SoPro.52lSS 2018
SoPro. 55/SS 2018
SoPro. 56/55 2018
SoPro. 60/55 2018
SoPro. 62155 2018
SoPro. 63/55 2018
SoPro. 64/55 2018
SoPro. 66/55 2018
SoPro. 67/55 2018
SoPro. 68/55 2018
SoPro. 69/55 2018
SoPro. 70/SS 2018
SoPro. 71lSS 2018
SoPro. 72lSS 2018
SoPro. 76/55 2018
SoPro. 79/SS 2018
SoPro. 82lSS 2018
SoPro. 86/55 2018
fem/queere Förd.35/WS 20'17 I 1 8
fem/queere Förd.36/WS 2017 I 1 8
fem/queere Förd.39/WS 2017 I 18
fem/queere Förd.41lWS 2017 I 18
fem/queere Förd.4ZWS 20 17 I 1 I
fem/queere Förd.43MS 20 17 I 1 I
fem/queere Förd.44lWS 20 17 I 1 I
fem/queere Förd.45/WS 2017 I 1 B

fem/queere Förd.3/SS 2018
fem/queere Förd.7/SS 2018
fem/queere Förd.4/SS 2018
fem/queere Förd.1 1/SS 2018
fem/queere Förd.1ZSS 2018
fem/queere Förd.1 3/SS 2018
fem/queere Förd.14lSS 2018
fem/queere Förd.1 6/55 2018

0,00 i

0,00
0,00
0,00

500,00
'1.000,00

0,00
300,00
947,46

0,00
900,00

0,00
28,56

1.300,00 ,

124,34'
0,00.

1.500,00 '

1.000,00 l

1.000,00'
0,00:

1.500,00
1.500,00

870,00
500,00
700,00

10,00
1.150,00
1.050,00

490,00
700,00

1.500,00
1.500,00

900,00
1.500,00
1.500,00

1,35
1.200,00

700,00
1.200,00
1.000,00

800,00
300,00
500,00

1.000,00
1.500,00

300,00
1.500,00
1.500,00

900,00
1.500,00

600,00
1.300,00

800,00
750,00

1.500,00
1.000,00
1.000,00

150,00
200,00
200,00
300,00
150,00
150,00
300,00
150,00
400,00
400,00
800,00

1.500,00
300,00

1.000,00
1.500,00

700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
200,00
300,00

0,00
150,00
300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

500,00 i

300,00l
300,00 r

0,00 r

0,00l

Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung
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Österr. Hochschü lerl nnenschaft
Bilanz

zum 30.6.2019

Passiva

38520 fem/queere Förd.17lSS 2018
38521 fem/queere Förd.19/SS 2018
38522 fem/queere Förd.20lSS 2018
38523 fem/queere Förd.2ZSS 2018
38601 q.Forschung 03AA/S 2013114
38602 q.Forschung O2AIVS 2013114
38603 fem/queere Förd.01/WS 201311 4
38903 fem/queere Förd.35/WS 2016
38911 fem/queere Förd.12lWS 16/17
3891 4 fem/queere Förd.1 7/SS 2017
38916 fem/queere Förd.29lSS 2017
38917 fem/queere Förd.28lSS 2017
38919 fem/queere Förd.23lSS 2017

4. Fem./Queere Projektverrechnung

38604 fem/queere Förd.06/55 2019
38605 fem/queere Förd.07/SS 2019
38606 fem/queere Förd.04/SS 2019
38607 fem/queere Förd.13/SS 19
38608 fem/queere Förd.09/SS 2019
38609 fem/queere Förd.14lSS 2019
38610 fem/queere Förd.08/SS 2019
38611 fem/queere Förd.19/SS 19
38612 fem/queere Förd.17lSS 2019
387 1 2 f em I queere 12 1201 4.1 5
387 22 f em I queere 22 1201 4. 1 5
3881 4 fem./queere Forsch. 1 2AIVS 201 5/

16

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

600,00
200,00

30.6.2019
cc

500,00
378,72

0,00
0,00

1.000,00
1.000,00 i

650,00

650,00
600,00
300,00
650,00
700,00

1.500,00
1.500,00
2.000,00

300,00

30.6.2018
cE %o

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,6

0,0

0,0

27,2

3,7

100,0

0,00
00,00

%

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,6

1.500,00
845,00
259,00
828,00

0,00
0,00
0,00

200,00
100,00
500,00
998,00
300,00
300,00

,00
,00
,00

0
0
0
0

4,3863.21 57.555,19

0,001
0,00 i

0,00,

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,

0,

5. sonstige Verbindlichkeiten

34000 Verr. Mensensubvention
34600 Schwebende Buchungsfälle
35900 Verr.Werbeabgabe
36300 Gewerkschaftsbeiträge
38000 Sonstige Verbindlichkeiten
38010 Kautionen

davon aus Steuern

35900 Vet.Werbeabgabe

E. Rechnungsabgrenzungsposten
39OOO PRAP

Summe Passiva

300,00

1.100,00

45.188,72
2.806,20

0,00
206,24

4.846,39
3.080,00

56.127,55

0,00

28,4' 2.819.469,21

1,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0

1,5

0,4
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0

0,5

,008.200

0,0

0,1

109.522,90
1.930,28

42,50
626,38

49.506,63
3.300

164.928,69

3.058.892,04

8.798

___19Jgggg.q4
386.329,32

0,042,50 t

0,1

100,0 10.354.422,79

Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung
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Österr. Hochschülerlnnenschaft
Gewinn- und Verlustrechnung

1.7.2018 bis 30.6.2019

201812019
cE

10.877j99,44',
732.346,67

2.215.436,50,
' 494.931,90:

-45.377,201

14.274.53731:

-1.988.016,65
-709.375,31
-589.911,91
-359.183,95

201712018
cEo/o

322,6
21,7
65,7
14,7
-1,4

423,4

404,6
19,9
75,0
15,7
-1,6

513,5

o/o

1. Erträge im Zusammenhang mit der
u nm ittel baren Vertretu ngstätigkeit

a) Studierendenbeiträge
40000 HB Unis Sammelkonto
40200 HB Päd.Hochschulen Sammelkonto
40300 HB Fachhochsch. Sammelkto
40400 HB Privatuniv.Sammelkonto
40900 Rückerstattung ÖH-Beitrag

b) Beiträge Sem. SS 7 Abs. 2, 14 Abs. 3
oder 25 Abs. 3 HSG 2014

50001 HV UniWien
50002 HV TU Wien
50003 HV WU Wien
50004 HV Boku
50005 HVVetmed.
50006 HV Biku
50007 HVAngewandte
50008 HV Musik Wien
50009 HV Uni Graz
50010 HVTU Graz
5001'l HV Musik Graz
50012 HV Med.Uni Graz
50013 HV Med.UniWien
50014 HV Med.Uni lnnsbruck
50015 HV Montan Leoben
500'16 HV Uni Linz
50017 HV Kunst Linz
500'18 HV Uni Klagenfurt
50019 HV Uni Salzburg
50020 HV Mozarteum
50021 HV Uni lnnsbruck
50022 HVDUK
50201 HV PH-Wien
50202 HVPH-NÖ
50203 HV PH-OÖ
50204 HV PH-Stmk.
50205 HV.PH-Sbs.
50206 HV PH-Tirol
50207 HVPH-Ktn.
50208 HVPH-Vbg.
50209 HV KPH-Wien
50210 HV KPH-Bgld.
50211 HV KPH-Linz
50212 HV KPH-Graz
50213 HV KPH-IbK-ES
50214 HVAGPA-HS
50301 HV.FHStg.Burgenland
50302 HV.FH OÖ.
50303 HV.FH Wirtschaft Wien
50304 HV.FH Vorarlberg

11.059.541,60
544.121,71

2.049.226,01
428.210,64
-44.539,00

-171.906,75,
-154.166,02'
-1s7.059,20 i

-187.209,26',
-682.269,35l
-410.182,65,
-167.858,11 i

-219.442,21,
-296.280,22\
-195.832,04,
-207.261,26:
-516.330,43:

14.036.560,96

-2.037.538,25
-724.171,87
-592123,81
-367.645,36
-173.277,80
-156.057,37
-158.929,45
-188.462,92
-711.455,47
-422.535,75
-165.466,83
-213.395,31
-294.033,94
-194.674,27
-209.729,42
-523.614,15
-151.140,51
-323.926,68
-488.173,62
-160.637,00
-717.025,02
-315.550,62

-68.068,14
-41.385,70
-59.489,46
-55.983,87
-40.864,77
-39.616,90
-16.852,61

-9.775,67
-63.689,50

-9.619,98
-49.065,79
-18.226,35
-7.119,46

-19.422,98
-122.641,00
-176.949,94
-127.588,99

-73.529,83

-148.424,82
-308.226,95
-472.520,25
-159.310,94
-697.264,68
-308.200,41
-127.102,22,

-92.385,87 
'

-73.351,50 ,

-102.406,27
-60.913,82
-67.563,22
-25.728,97
-21.022,93

-115.603,42
-21.201,91
-62.059,34
-23.209,s8
-12.660,11 .

-24.534,50
-143.317,92
-183.491,98
-131.700,94

-79.824,85

-59,0
-21,0
-17,5
-10,7
-5,1
-4,6
-4,7
-5,6

-20,2
-12,2

-5,0
-6,5
-8,8
-5,8
-6,2

-15,3
-4,4
-9'1 ,

-'14,0
-4,7

-20,7
-9,1
-3,8
-2,7
-2,2
-3,0
-1,8
-2,0,
-0,8,
-0,6 i

-3,4
-0,6
-1,8
-0,7
-0,4
-0,7
-4,3
-5,4
-3,9
-2,4

-74,5
-26,5
-21,7
-13,5

-6,3
-5,7
-5,8
-6,9

-26,0
-15,5

-6,1
-7,8

-10,8
-7,1
-7,7

-19,2
-5,5

-11,9
-17,9

-5,9
-26,2
-11,5

-2,5
-1,5
-2,2
-2,1
-1,5
-1,5
-0,6
-0,4
-2,3
-0,4
-1,8
-0,7
-0,3
-0,7
-4,5
-6,5
-4,7
-2,7

Mag. Veronika Weiß
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Österr. Hochschülerlnnenschaft
Gewinn- und Verlustrechnung

1.7.2018 bis 30.6.2019

HV.FH Technikum Wien
HV.FH Krems
HV.FH Wr.Neustadt
HV.FH Technikum Kärnten
HV.FH Joanneum
HV.FH Salzburg
HV,FH St, PöIten
HV.FH Campus 02
HV.FH bfi Wien
HV.FH MCI
HV.FH BMLV (MirAk)

HV.FHS Kufstein
HV.FH Campus Wien
HV.FH Lauder Business School
HV.FH Gesundheit
HV.FFH (Fern FH)
HV FH Gesundheit OÖ
HV Anton Bruckner PU
HV Danube Private University
HV Katholische-Theologische PU
HV Musik u.Kunst PU Wien
HV MODUL University Vienna
HV New Design University
HV Paracelsus Med.PU
HV PU Schloss Seeburg
HV Sigmund Freund PU
HV UMIT PU
HV Webster Vienna PU
HV Karl Landsteiner PU
HVJAM MUSIC LAB PU

c) Sonstige Erträge

45100 Erträge PROGRESS lnland
46000 Erträge aus der Aufl. von RSt
46400 Erträge aus Ausbuchung verjährte

Ve

46500 Erträge aus Zuschuss Entgeltfortzhl
47000 Erträge aus Auflösung von

Rückstell
48200 Erträge UVen für Pressespiegel
48300 Erträge TTL
49000 Subvention BM für Sozialfonds
491 00 Verw.Beitrag BM für Aufirendun
49200 Verw. Beitr. BM f.TutProj.
49300 Verw.Beitrag BM für Päd.

Hochschulen

49400 Beitrag BM für Mat.Beratung
49500 Anteil BM für Tutoriumsprojekte
49510 Anteil BM f.TTL
4961 0 Verw. Beitr.BM f. lnfo+Beratung
49900 Beitrag BM f.studieren probieren

1,5
0,4
0,0
2,'l

27,2
0,4

0,3
0,5
0,4
3,0

-0,8
0,0

50305
50306
50307
50308
50309
5031 1

50313
50314
5031 5
50316
50317
50318
50320
50322
50323
50324
50325
50401
50402
50403
50404
50405
50406
50407
50408
50409
50410
50411
50412
50413

201812019
€ %

-4,3
-3,3
-4,0
-3,0
-4,8
-3,4
-3,3
-2,1
-2,7
-3,6
-0,2
-2,5
-5,8
-0,4
-1,1
-0,8
-1 ,1
-o,7
-1,2
-0,3
-0,7
-0,6
-0,6
-2,4
-0,8
-3,5
-2,3
-0,6
-0,4:
-0,1 ,

-371,O

2017t2018
€ %

-5,0
-3,8
-4,7
-3,5
-5,4
-3,9
-3,7
-2,4
-3,1
-4,1
-0,2
-2,9
-6,6
-0,4
-1,0
-0,9
-0,9
-0,7
-1,3
-0,3
-0,7
-0,6
-0,7
-2,5
-0,8
-3,6
-2,3
-0,6
-0,4
0,0

-443,5

-144.342,39,
-111.595,78l
-135.024,56l
-100.850,98l
-161.885,82 i

-114.119,76
-110.585,04
-70.958,27'
-91.240,43,

-121.755,16
-7.252,65

-85.325,31
-194.285,56

-12.381,20
-37.070,25
-28.331,33
-38.381,73
-22.083,79
-39.617,42

-9.620,21
-24.180,49
-19.692,94
-20.439,61
-79.551,77
-25.213,76

-117.108,47
-76.371,74
-18.426,60
-11.777,25
-4.086.06

-136.545,32
-104.526,12
-128.266,95

-94.939,38
-146.547,60
-1 07.000,1 1

-102.192,34
-66.262,46
-85.115,35

-112.483,35
-5.795,09

-80.000,27
-179.007,63

-12.056,45
-26.097,20
-23.411,06
-24.991,07
-18.761,47
-36.252,69

-8.519,13
-20.258,92
-16.917,80
-18.482,66
-68.357,60
-21.844,52
-98.437,29
-62.797,91
-16.408,98

-9.863,53
0,00

-12.507.869,05 -12.121.596,61

4.020,00
58.999,97

4.559,08
0,00

7.207,53
13.476,16
9.600,00

81.956,67
-21.485,86

0,00

0,00
229.062,50
181.442,92

0,00
175.61 1,63
74.034,00

1.071,00
10.125,00

24.714,O5
5.874,76

51.100,00,
13.748,88

0,00,
69.246,69 |

917.497,94
12.000,00

30.400,00
262.212,50

67.784,23
20.000,00

6.488,42:
74.340,00 |

0,0
0,3

0,2
2,2

0,7
0,2

0,2
0,0

0,9
7,8
2,0
0,6
0,2
2,2

0,0
8,4
6,6
0,0
6,4
2,7
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Österr. Hochschülerlnnenschaft
Gewinn- und Verlustrechnung

1,7.2018 bis 30.6.2019

201812019
cE

38.530,73,

t.oos.tg+,zo 
i

3.371.802,46

546.377,88
3.364,64

90.646,71

201712018
c! o/oo/o

49999 Erträge Rückdeckung
Abfertigungen

2. Aufovendungen im Zusammenhang mit
der unmittelbaren Vertretungstätigkeit

a) Personalaufiryand

Gehälter

62000 Gehälter
621 00 Dotierung/Aufl . Urlaubstage
62200 Sondezahlungen
62B00 Fehlgeldentschädigung Kassa

Aufiitrend ungen fü r Abfertigungen und
Leistungen an betriebliche MV-Kassen

63000 Dotierung/Aufl .Abfertigungs-Rst.
631 00 Abfertig ungszahlungen

Aufwendungen für geseElich
vorgeschriebene Sozialabgaben sowie
vom Entgelt abhängige Abgaben und
Pflichtbeiträge

65000 Gesetzl.Sozialaufwand
66000 Dienstgeberbeitrag
66200 Dienstgeberabgabe (U-Bahn)

Sonstige Sozialaufwendungen

62810 Kostenersatz Wäsche
651 00 Schulungsk.Personal
67000 Freiwilliger Sozialaufirand

b) Aufwandsentschädigungen

60000 Aufwandsentschädigungen

c) Werkverträge und Honorare

74000 Werkverträge/Honorare

d) Sachaufwendungen

APA (inkl. Pressespiegel)

75500 APA
7551 0 APA Pressespiegel

1,1

47,6

100,0

16,2
0,1
2,7
0,0

19,0

0,00 0,0

29,9

100,0

22,4
0,0
3,8
0,0

26,1

818.484,60

1

2.733.448,95

61 1 .1 60,37
0,00

102.986,60
180,00

640.569,23 714.326,97

142.140,00
19.894,62

14.341,58
69,1 0

14.410,68

159.390,66
24.093,20

2.446.OO

185.929,86

520,00
358,00

1 1 .810,01

12.688,01

927.355,52

269.055,24 9,8

54.812,45 2,0

,66
96

-563
95'l

-0,0
0,0
0,0

4,2
0,6
0,1

4,9

0,0
0,0
0,1

0,1

24,0,

0,5
0,0

0,5388,30

1

5,8
0,9
0,1

6,8

0,0
0,0
0,4
0,5

33,9

1,4
0,6
1,9

164.004,62i

480,00
290,00:

274.231,21

59,003,61 :

37.253,08
15.854,40

,80

,51
1

.077

.828

65

33

1

1

1,0
0,5
1,5 53.107,48

Seite 13Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung



Österr. Hochschülerlnnenschaft
Gewinn- und Verlustrechnung

1.7.2018 bis 30.6.2019

Kosten Progress

76800 Redaktion Progress
76810 Layout Progress
76820 Foto/Sachkosten Progress
76830 Druckkosten Progress
76840 Versand Progress
76850 Marketing Progress

Fahrt-, Reise- und Sitzungskosten

73000 Fahrtkosten f. gesetzl. Sitzungen
731 00 Sonstige Fahrt-&Transportkosten
73300 Si?u ngskosten f.gesetzl.Sitzungen
73400 Sonstige Sitzungskosten
73500 Reisekosten lnt.Referat
73600 Teilnahmegebühren Kongresse etc.

Broschüren, Website

76000 Broschüren
76300 Website

Druck- und Kopierkosten

75100 Kopierkosten
76'l 00 Drucksorten(Plakate, Folder,etc. )

Sachaufüvand, Referate

75800 Koord inations-&Sachauturand
Referate

75900 Sonst.Verwaltungsaufirvand

Kom munikationsaufirand

75300 Telefon
75320 Telefonanlage
75330 lnternet Standleitung

Porto und Versand

75200 Portokosten

Miet- und Betriebskosten

721 00 Reinigungsaufruand
7 2200 Mietaufiuand und Betriebskosten

lnstandhaltung

72000 lnstandhaltung

Versicherungen

77000 Versicherungen

0,3
1,1
0,2
0,0
0,2
0,1

1,8

9.495,83
38.088,92
11.526,65

1.276,59
6.731,54
3.405,00

2018t2019
ct

7.642,00
2.592,00

874,00
30.103,76
49.191,17

8.526,26
36.941,78

7.302,70
0,00

s.176,07

12.173.70 
'

75.890,70 r

9.610,99,

0
282.1

282.179,86

1.962,28:
3.149,87

201712018
€

0,2
0,1

o/o

1,9
0,4
2,3

13.089,91
1 .516,00

10.532,04
28.537,36
56.696,41

8.376,00

o/o

0,5
0,1
0,4
1,0
2,1
0,3
4,3

0,4
1,4
0,4
0,1
0,3
0,1

2,6

2,1
o,7
2,8

0,3
2,4
2,7

0,0
10,8

10,8

0,5
0,0
0,3
0,8

,9390.402

0,0
0,9
1,5
0,0
2,7 118.747,72

,007763.

70.524,53

58.467,00
19.148,70

0,3
2,1

2,4

77.615,70

8.480,79
66.212.03

,00

74.692,82

64,87
295.206,38

10.905,21't
0,00;

6.408.S0 i

17.314,U !

2

40

5

4.

0,0
8,4
8,4

0,3
0,0
0,2
0,5

0,6

3.385,395

09

53

295.271,25

13.002,10
64,80

7.448,58
20.515,48

04,9.2 1 6.139,25 0,6

0,0
0,1

0,1

4.744,45 0,2

52.002,10 1,9

0,1
0,1

0,2

1

2
85,55
99,84

26.843,

0,1

Seite 14Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung



Österr. Hochschülerlnnenschaft
Gewinn- und Verlustrechnung

1.7.2018 bis 30.6.2019

Rechts- und Beratungsaufwand, Aufwand
für Buchführung, Steuerberatung und
Wirtschaftsprtifung

77500 Bilanzerstellung u.-prüfung
77600 Lohnverrechnung
77700 Sonst.Steuerberatungsaufirand
77800 Rechtsberatung und Prozesskosten
7781 0 Wohnrechtsprozesse

Übrige Aufwendungen

71000 Werbeabgabe
71100 Sonst.Gebühren und Abgaben
74700 TTL-Tutoriumstrainerl nnenlehrgang
75000 Büromaterial und Fachliteratur
75400 Adressanford./Mitglieder Datenbank
76200 ÖH-Taschenkalender
77900 Aus-u.Fortbildung
781 00 Kontoführungsspesen
78200 Skontoerträge 0%
78500 Forderungsverluste 0%
84000 Centausgleich

e) Sozialfonds
48000 Erträge UVen für Sozialfonds
79000 Sozialfond Unterstützung
791 00 Sozialfond Sonderunterstützung

f) Projekte

48100 Erträge UVen für Tutoriumsprojekt
74100 Maturantenberatung Schulbesuche
74200 Wohnrechtsberatung
74300 Sonderprojekte
74310 Sonderprojekte 30%

frauenspezifisc

7431 1 Fördertopf fem.Arb./queer Forsch.
74450 Förderungen
74500 Tutoriumsprojekte
74600 Tutorium Verw.

& Koordi nationsa ufwand

74800 TTL 2017t18
74900 TUT Kongress

g) Mitgliedsbeiträge

78000 Mitgl.Beitr.(ESU,AQA,...)

-0,9
6,0
0,9
1,1

0,3
0,5
1,9
7,O

0,2
0,8
1,1
8,0

2018t2019
€

17.152,00
5.918,40:

0,00,
100.073,41:

1.993,11,
125.026,92'

i

42,50',

201712018
c!o/o

0,5
0,2
0,0
3,0
0,1

3,7

0,3
-0,1
2,4
0,0
8,0

32,9

-1,7
5,1
0,4

3,8

-0,8
4,9
0,8
1,0

0,1
0,4
0,1

16,0

oÄ

0,6
0,3
0,0
1,9
0,1

2,9

0,0
0,1
1,3
0,4
0,0
0,7
4,4
0,3

-0,1
0,0
0,0

7,0

38,7

17.241,00
7.660,80

55,50
52.770,48
2.429,04

2.542,48
19.784,20
12.623,54
10.272,00
21.011,35

117.346,72
8.288,22

-2.375,15
81.285,61

1.108.665,80

-57.816,66
173.450,00 j

13.900,00 i
j

129.533,34i

:

-26.930,11
163.683,75
26.900,00
32.867,78

10.224,53
15.928,21
63.943,93

236.308,41

1.652,60
't3.775,74
2.

540.911,68

14,223,50

80.156,82

0,00
3.552,00

34.610,00
10.471,96

0,00
17.956,36

119.931,75
8.018,97

-2.819,31
0,00

-1,46

0,0
0,1
0,6
0,4
0,3
0,6
3,5

191.720,27

1.058.623,26

-69.080,00
207.740,00

12.250.00

150.910,00

-24.549,98
163.625,50
24.000,00
28.625,88

5.280,77
21.506,82
29.638,55

218.328,52

-2,5
7,6
0,5

5,5

0,0
1,0
0,0

18,1

44,09
27.008,87

0,00

493.509,02

31.073,50 1,1

Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung
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Österr. Hochschülerlnnenschaft
Gewinn- und Verlustrechnung

1.7.2018 bis 30.6.2019

2018t2019
€ o/o

20't7t2018
€ %

43.482,68
19.359,48

62.842,16

3.048.181,15

-314.732,20 -11,5

512,84
35.321,63

35.834,47

35.834,47 1,3

128,30
15.407,36

15.535,66

-294.433,39

84.431,95 3,1

h) Abschreibungen

70000 Abschreibungen
Sachanlagevermögen

70100 GWG

3. Ergebnis der unmittelbaren
Vertretungstätigkeit

4. Finanzerträge

80200 Zinsenerträge
80300 Zinsen aus Wertpapieren

5. Finanzergebnis

6. Steuern und Abgaben
85000 Kest f.Bankzinserträge
851 00 Kest f.Wertpapieainsen

Steuern und Abgaben

7. Ergebnis der laufenden Gebarung

8. abzüglich Zuweisung zu
Gewinnrücklagen

89300 Zuweisung zu Rücklagen

9. zuzüglich Auflösung von
Gewinnrücklagen

87000 Auflösung von Rücklagen

10. Gebarungsüberschuss/ -fehlbetrag

0,0
0,9

1,0

0,0
1,3

1,3

43.110,69 j

3.995.33 i

47.1

1,3
0,1

1,4

88,6

11,4

1,0

1'|-,7

1,0

3,3

1,6
0,7

2,3

111,52.988.619,64

383.182,82

547,05
31.476,48

32.023,53

32.023,53

20.31
37,83

20.454,44

394.751,91

.000,00320

35.000,00

0,0
0,6

0,6,

0,0
0,6

0,6

-10,8

109.751,91

129.000,00

-249.865,34

4,7

-9,1

Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung
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Anhang
Österr. Hochschülerlnnenschaft

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Grundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter
Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsalz der
Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung der ÖH Bundesvertretung unterstellt.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag realisierten
Gewinne ausgewiesen wurden. Allen erkennbaren Risiken und drohenden Verlusten wurde entsprechend
Rechnung getragen.

Bilanz

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung wird im Anlagespiegel dargestellt.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Diese wurden beim
abnu2baren Anlagevermögen um planmäßige Abschreibungen vermindert ($ 204 Abs. 1 UGB).
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden bis zu einem Wert von inklusive EUR 400,00 im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben.

Die Abschreibungen werden linear auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der
Halbjahresabschreibungsregel des $ 7 Abs. 2 ESIG vorgenommen.

Folgende Nutzungsdauern werden dem Abschreibungsplan zugrundegelegt:

Software 3-4 Jahre
Gebäude 33 Jahre
Betriebs-undGeschäftsausstattung 3-10 Jahre

Sachanlagevermögen

Grundsti.tcke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund:

Konto 2000 Grundwert:

o Führichgasse
o Führichgasse
o DöblingerHauptstraße

303.91 7,79 (Anschaffungskosten 1 954)
93.41 6,98 (Anschaffungskosten 2005-2007)

0,07 (Anschaffungskosten 1 996)

Mag. Veronika Weiß
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Anhang
Österr. Hochschülerlnnenschaft

Die Liegenschaft Führichgasse wurde 1954 durch Schenkung erworben. Als Aktivum wird vereinfachend der
Einheitswert zum 01.01.1983 angesetä, auf der Passivseite in gleicher Höhe unter dem Posten
lnvestitionszuschüsse (Konto 96900).

Ein weiterer Anteil wurde im September 2005 durch Tausch der Anteile an einer Liegenschaft in der
Dampfschiffgasse gegen neue Anteile an der Liegenschaft Führichgasse enrvorben. Diese Anteile wurden mit
dem Buchwert der ausgeschiedenen Liegenschaft bewertet.

lm August 2007 wurden weitere Anteile aus dem Verkaufserlös der Eigentumswohnung in der
Kolschitzkygasse erworben. Für die beiden zuletzt enruorbenen Anteile wurde ein Grundanteil von 30%
angesetzt.

Die Liegenschaft Döblinger Hauptstraße betrifft ein Studentlnnenwohnheim, das der ÖH geschenkt wurde.
Da aufgrund der gemeinnützigen Nutzung ein Einheitswert nicht festgestellt worden ist, wird die Liegenschaft
nur mit dem Erinnerungsschilling (EUR 0,07) angesetä.

lm Geschäftsjahr 201012011 wurde das Gebäude Führichgasse auf den Grundwert (Konto 2000) umgebucht.

Finanzanlagen

Außerplanmäßige Abschreibungen werden nur dann vorgenommen, wenn Wertminderungen voraussichtlich
von Dauer sind ($ 204 Abs. 2 UGB). Zuschreibungen werden nurmehr vorgenommen, wenn der Grund für
eine außerplanmäßige Abschreibung in der Vergangenheit weggefallen ist ($ 208 Abs. 1 UGB).

Beteiligungen

An der folgender Gesellschaft besteht eine Beteiligung gem. $ 228 Abs. 1 UGB:

Name
Sitz
Höhe des Anteils am Eigenkapital
Höhe des Eigenkapitals
Höhe des Jahresergebnisses

Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H., FN97253w
1090 Wien, Sensengasse 2b
40o/o

154.868,31 (per 31 .12.2018)
11.456,31 (2018)

Die Anschaffungskosten der Beteiligung im Ausmaß von 40% an der Studentenwohnungsservice
Gesellschaft m.b.H. betragen EUR 43.603,70.2019 erfolgt keine Zuschreibung. Diese Einschätzung beruht
auf dem Jahresabschluss 2018 und dem Budget 2019 der Studentenwohnungsservice Gesellschaft m.b.H.

Mag. Veronika Weiß
Steuerberatung Seite 18



Anhang
Österr. Hochschülerlnnenschaft

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung
nach einzelnen Posten (S 226 Abs. 1 UGB) ist aus dem tieferstehenden Anlagespiegel ersichtlich:

Anschaffu nqs-/Herstel I unqskosten
'l.7 .2018 Zugänge

Abschreibunqen kumuliert Buchwert

30.6.2019
EUR

Abgänge
EUR

1.7.2018
30.6.2019

EUR

Abschreibungen
Zuschreibungen

EUR

1.7 .2018
30.6.2019

EUR

l. lmmaterielle
Vermögensgegenstä
nde

1. Konzessionen,
gewerbliche
Schu2rechte und
ähnliche Rechte und
Vorteile sowie daraus
abgeleitete Lizenzen
Software

ll. Sachanlagen
1. Grundstücke,

grundstücksgleiche
Rechte und Bauten,
einschließlich der
Bauten auf fremdem
Grund
Grundwert

2. Adaptierungen in
fremden Gebäuden

3. Betriebs- und
Geschäftsausstattung

lll. Finanzanlagen
1. Beteiligungen

2. Wertpapiere des
Anlagevermögens

Summe
Anlagenspiegel

33.722,05
36.371,05

409.378,34
409.378,34

144.735,48
144.735,48

483.486,35
490.452,95

2.649,00
0,00

0,00

30.018,26
33.108,18

12.043,50
12.043,50

102.227,05
110.456,58

343.190,39
374.981,63

3.089,92
0,00

0,00

8.229,53
0,00

31.791,24
0,00

3.703,79
3.262,87

397.334,84
397.334,84

42.508,43
34.278,90

140.295,96
115.471,32

0,000,00

0,00
0,00

6.966,60
0,00

1.037.600,17
1.044.566,77

43.603,70
43.603,70

2.119.518,41
2.1',19.518,41

6.966,60
0,00

457.460,94
497.481,71

8.603,70
8.603,70

40.020,77
0,00

0,00
0,00

580.139,23
547.085,06

35.000,00
35.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 2.119.518,41
0,00 2.1't9.518,41

2.163.122,11
2.163j22,11

0,00
0,00

8.603,70
8.603,70

0,00 2.154.518,41
0,00 2.154.518,41

3.234.444,33
3.244.059,93

9.615,60
0,00

496.082,90
539.193,59

43.110,69
0,00

2.738.361,43
2.704.866,34

Mag. Veronika Weiß
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Anhang
Österr. Hochschülerlnnenschaft

Umlaufuermögen

Das Umlaufvermögen wird zum Nennwert angesetzt. Bei erkennbaren Einzelrisiken wird gem. S 207 Abs. 1

UGB abgewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt und weisen eine
Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr auf.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:

Allfällige Wertberichtigungen wurden vorgenommen

Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände:

Aus dem Posten "sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände" werden nur die folgende Positionen
nach dem Grundsa2 der Wesentlichkeit detailliert aufgeliedert. Die restlichen Positionen werden nicht
angeführt:

Konto 2001 0 Hörerlnnenbeitragsverrechnung Universitäten

2019 2018
Angewandte Kunst 27.914,90 3.878,90
BiKu 0,00 115,20
BoKu 0,00 1.248,00
Donau-UniKrems 2.698,30 4.833,00
Kunstunilinz 0,00 0,00
Med.UniGraz 610,70 0,00
Medunilnnsbruck 0,00 0,00
Med.UniWien 0,00 4.340,90
Montan Uni Leoben 5.479,06 11.068,30
Mozarteum Sbg. 1.004,70 1.305,60
Musik u.darstellende Kunst Graz 709,20 0,00
Musik u.darstellende Kunst Wien 748,60 96,00
TU Graz 2.285,20 -199,38
TU Wien 43.250,62 154.592,12
UniGraz 8.195,20 12.583,38
Unilnnsbruck 2.462,50 0,00
UniKlagenfurt 160.358,00 0,00
Uni Linz 6.597,50 0,00
UniSalzburs 0,00 0,00
Summe 262.314,48 193.862,02

Konto 20020 Hörerlnnenbeitragsverrechnung Pädagogische Hochschulen

HAUP
KPH Burgenland
KPH Graz

2019
1.242,30
8.510,40
9.850,00

2018
0,00
0,00
0,00

Mag. Veronika Weiß
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Anhang
Österr. Hochschülerlnnenschaft

PH Kärnten
PH Tirol
Storno

551,60 0,00
0,00 19,40
0,00 0,00

Summe 20.154,30 19,40

Konto 20030 Hörerlnnenbeitragsverrechnung Fachhochschulen:

FH St. Pölten
bfiWien
Fern FH
St.Pölten

20't9 2018
0,00 51.725,00

1.570,28 0,00
59,10 0,00

55.181,70 0,00
Summe 56,811,08 51.725,00

Konto 23000 Sonstige Forderungen (aktive Antizipationen):

eWas
Hörerlnnenbeiträge
Subvention
Tutoriumsprojekt
Zinserträqe

2019 2018
91.642,77 0,00
5.402,86 0,00

683.683,08 377.320,14
770,00 0,00
14.91 23,78

Summe 781.513,62 377.343,92

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Abonnements
Förderung
Hörerlnnenbeiträge
sonstiges
Wartunqskosten

2019
20.825,48

200,00
0,00

-10.941,48
1.605,29

2018
12.898,76

-746,10
3.546,84

0,00
0,00

Summe

Eigenkapital

Rücklagenfonds

11.689,29 15.699,50

frei
PH
FH
PU
zweckgeb.

30.06.2018
4.911.359,96

175.062,25
72.240,04

233.879,90
929.076,38

Zuw.
0,00

85.761,59
68.014,22

118.943,95
320.000,00

Aufl.
0,00
0,00
0,00

-3.927,29
-35.000,00

Umb.
,5.128,73

14.719,51
56.000,94

-65.591,72
0,00

Venr. 30.06.2019
0,00 4.906.231,23

-5.114,53 270.428,82
0,00 196.255,20
0,00 283.304,84
0,00 1 .214.076.38

6.321.618,53 592.719,76 -38.927,29 0,00 -5.114,53 6.870.296,47

lnvestitionszuschüsse

Das Konto 96900 resultiert aus der Schenkung der Liegenschaft Führichgasse (siehe Anlagevermögen).

Mag. Veronika Weiß
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Anhang
Österr. Hochschülerlnnenschaft

Rückstellungen

ln den sonstigen Rückstellungen werden alle in $ 198 Abs. 8 in Verbindung mit $ 201 Abs. 22.4lit. b UGB
definierten Risiken enthalten.

Abfertigungsrückstellun gen

Die Berechnung der Abfertigungsrückstellung erfolgt gem. AFRAC 27. Der zugrundeliegende Zinssatz
beträgt 0,00% (Vorjahr: 0,00%). Dieser wurde wie folgt berechnet: 1 ,86% (= 1O-Jahres-Durchschnittszins der
Deutschen Bundesbank bei einer Restlaufzeit von 5 Jahren) abzüglich 3,00% (spezifischer
Gehaltssteigerungsfaktor). Da der Abzinsungsfaktor negativ wäre, wurden 0% angewendet. Das unterstellte
Pensionsantrittsalter beträgt 60 Lebensjahre bei Frauen und 65 Lebensjahre bei Männern. Die Veränderung
der Abfertigungsrückstellung in Höhe von EUR 563,66 ist zur Gänze im Personalaufwand enthalten.
Für die bestehenden Abfertigungsverpflichtungen wurde ein Rückdeckungsvertrag abgeschlossen. Die
entsprechenden Werte wurden bilanziell mittels der Nettomethode berücksichtigt und unter dem Posten
Abfertigungsrückstellungen gegliedert.

Sonstige Rückstellungen:

Konto:
30100
30500
30510
30708

Bezeichnung:
Urlaube
Bilanzerstellung
Bilanzprüfung
Wohnrechtsprozesse

Anmerkung:
Berechnung auf Basis der Aufzeichnungen über offene Urlaube
Honorar für die Erstellung des Jahresabschlusses
Honorar für die Wirtschaftsprüfung des Jahresabschlusses
Abdeckung des Risikos aus übernommenen Prozesskosten für
Studierende, welche aufgrund eines Urteiles des OGH zum Mietrecht
einen Prozess gegen deren Vermieter anstreben

Prozesskosten für Klage gegen autonome Einhebung von
Studiengebühren offenes Verfahren

30709
30714
31500

ESU
Studien
Sonstige

Rückstellungsspiegel :

Konto
30000
301 00
30500
30510
30709
30714

30.06-2018
180.357,18
72j34,93

8.500,00
8.500,00

41.000,00
10.000,00

Dot.
0,00

3.364,64
8.500,00
8.500,00

0,00
0,00

Aufl.
0,00
0,00
0,00

-100,00
-41.000,00
-10.000,00

Verw,
-563,66

0,00
-8.500,00
-8.400,00

0,00
0,00

30.06.2019
179.793,52
75.499,57

8.500,00
8.500,00

0,00
0,00

Summe 320.492,11 20.364,64 -51.100,00 -17.463,66 272.293,09

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Bewertung erfolgt nach $ 211 Abs. 1

UGB.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Mag. Veronika Weiß
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Anhang
Österr. Hochschülerl nnenschaft

Hörerl nnenbeitragsverrechnung

Konto 330'10 Verb. HB Endabre. Universitäten

Univ. Wien
TU Wien
WU - Wien
BOKU Wien
Vetmed Wien
Univ. d. bild. Künste Wien
Univ. f.ang.K. Wien
Univ. M.u.d.K. Wien
Univ. Graz
TU Graz
Univ. M.u.d.K.Graz
Med. UniGraz
Med. UniWien
Med. Unilnnsbruck
Montan Leoben
Univ. Linz
Univ. k.u.i.G. Linz
Univ. Klagenfurt
Univ. Salzburg
Univ. Mozarteum Sbg.
Univ. lnnsbruck
Donau Universität Krems

2019
123.863,80

64.277,36
56.757,42
32.718,68
14.798,21
12.488,',t4
10.932,63
16.737,17
45.676,25
17.748,10
16.424,77
27.452,19
27.242,76
18.267,49
18.550,11
49.445,06
12.727,80
27.121,39
37.400,29
4.938,02

55.433,08
35.030,72

2018
185.626,06
61.361,97
59.991,54
34.572,62
16.531,55
15.102,13
15.966,15
18.374,91
65.033,92
33.244,27
13.274,22
20.769,29
29.542,24
19.313,29
20.712,76
54.491,98
14.340,39
34.267,07
48.267,90
10.417,62
75.564,10
37.144,80

Konto 33020 Verb. StuV. Päd. Hochschulen:

Summe

PH Nö
PH KTN.
PH VBG.
KPH BGLD.
KPH GRAZ
KPH EDITH STEIN
HAUP
IRPA
KPH KTN.

726.031,44 883.910,78

2019
4.479,06
5.636,21
3.116,76

413,94
2.868,09
1.526,32
8.374,69

0,00
0,00

2018
0,00

12.775,29
3.348,43

148,55
2.230,47
2.515,66
9.971,50

283,50
0,00

Summe 26.415,07 31.273,40

Konto 33030 Verb. StuV. Fachhochschulen

MiIAK
FH Lauder Business
School
FH Gesundheit Tirol
FFH
FH Gesundheit Oö

2019
1.227 ,18

995,03

3.144,94
351,66
853,98

2018
1.227,18
2.292,73

3.100,07
1.614,77
7.897,78

6.572,79 16.132,53Summe

Seite 23
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Konto 33060 Verb. StuV. Privatuniversitäten:

Anton Bruckner PU
Kath.Theolog. PU
MUK PU
Modul PU
New Design University
PU
Paracelsus Med.PU
PU Schluss Seeburg
Webster PU
Karl Landsteiner PU

2019
5.362,83

372,25
11.916,04
2.168,80
2.018,09

0,00
0,00

6.605,84
346,07

2018
12.737,73

474,28
5.350,82
2.183,68
2.982,64

1.799,75
5.000,00
4.049,71

1,90
Summe 28.789,92 34.580,51

Sonderprojektverrechnung

Die Projekte werden von Studierenden eingereicht und müssen für die ÖH Uary. Studierende relevante
Themen umfassen. Die Themen werden vom ÖH-Ausschuss firr Sonderprojekte nach Prüfung genehmigt.
Mit Genehmigung verpflichtet sich die ÖH, dem Antragsteller die vorgesehenen Beträge zur Verfirgung zu
stellen. Zu diesem Zweck wird ein Konto mit dem betraglichen Projektrahmen eröffnet.

lm lntervall von 3 Monaten (ab Genehmigung) müssen bei der ÖH Zwischenberichte über Projektverlauf und
-ergebnisse eingebracht werden, wovon die weitere Honorierung der Projekte abhängig ist.
Differenzen aryischen Soll und lst sind aus dem Rücklagenfonds zu decken bzw. dem Rücklagenfonds
zuzuführen.

sonstige Verbindlichkeiten:

Konto 38000 Sonstige Verbindlichkeiten (passive Antizipationen)

Auftvandsentschäd igung
Bankabschluss
Gehälter
sonstiges
Sozialfonds

2019 2018
350,00 0,00

1.569,53 1.557,26
907,20 0,00

6.329,90 3.289,13
40.350,00 0,00

Summe 49.506,63 4.846,39

Passive Rechnungsabgrenzungen

2019 2018
Aufirvandsentschädigung 0,00 -350,00
Hörerlnnenbeiträge 3.161,30 0,00
sonstiges -1.193,09 0,00
Studierendenbeitragsverteilung -328,00 0,00
Subvention 7.158,46 386.679,32
Summe 8.798,67 386.329,32

Subventionen, welche über den 30.06. hinausgehen, wurden als passive Rechnungsabgrenzungsposten in
die Bilanz eingestellt.

Mag. Veronika Weiß
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Anhang
Österr. Hochschülerl nnenschaft

Die Verwaltungskostenbeiträge betreffen offene Beiträge des BMWF.

Die Hörerlnnenbeiträge wurden insoweit abgegrenä, als Studenten fur das kommende Semester diese
bereits vor dem Bilanzstichtag einbezahlt haben.

Gewinn- und Verlustrechnung (Gliederung gem. Anlage 2 zu BGBI 1118912017 HS-WV)

Hörerlnnenbeiträge

Hörerlnnenbeiträge:

Die ÖH Bundesvertretung erhält sämtliche Hörerlnnenbeiträge gutgeschrieben

Davon werden einerseits 84% (S 39 Abs. 2 HSG 2014) an die Hochschirlerschaften der Universitäten
weitergeleitet. Die weitergeleiteten Hörerlnnenbeiträge sind unter dem Posten Weitergeleitete
Hörerl nnenbeiträge ersichtlich.

Davon werden andererseits g5o/o (S 39 Abs. 3-5 HSG 2014) an die Hochschülerschaften der
Privatuniversitäten weitergeleitet. Die weitergeleiteten Hörerlnnenbeiträge sind unter dem Posten
Weitergeleitete Hörerlnnenbeiträge ersichtlich.

Weitergeleitete Hörerl nnenbeiträge:

Es handelt sich dabei um die 84% bzn.95% Weiterleitungen nach $ 39 Abs. 2-5 HSG (siehe oben unter dem
Posten Erlöse).

Sonstige betriebliche Aufiruendungen:

übrige:

Sachaufwand, Referate:

Das Konto 75900 Sonstiger Verwaltungsaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

Abonnoments
DSGVO
ESC
eWas
ESU
lnserat
lnstandhaltung
Küche / WG
Lizenzen
Maturantl n nenberatu ng
Projekte
psycholog ische Stud ierendenberatu ng
Schulung
Sitzung
sonstiges
Subvention

2019
0,00
0,00

18.318,26
-12.031,96

0,00
0,00

2.127,12
2.153,63
2.038,03
4.578,28

10.534,35
0,00

9.133,97
520,58

-743,06
0,00

2018
12,48
0,00
0,00

180.534,97
0,00

2.915,81
1.477,81
2.493,76

0,00
-5.050,13
87.083,18

1.159,62
3.618,97

506,32
7.069,88

-4,40

Mag. Veronika Weiß
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Anhang
Österr. Hochschülerl nnenschaft

Wahl
Werbunq

245.550,66
0,00

-881,63
14.269,74

Summe 282.179,86 295.206,38

Angaben gem. S 238 Abs. 1 Z. 18 UGB: Wirtschaftsprüfung EUR 8.500,00
Steuerberatunq EUR 8.652.00
Summe EUR 17.152,00

Angaben gem.S 239 Abs. 1 Z. 1 UGB:

Die d u rchsch n ittl iche Arbe itne h m e rzahl 201 8 I 2Ol 9 beträgt:

Arbeiter
Angestellte
Summe

Angaben gem. S 239 Abs. 1 2.2 UGB: Abfertigungsaufwand EUR 951 ,96
Aufwand MV-Kasse EUR 6.555,96

Vorsitzteam von 01 .07 .2018 bis 30.06.2019:

Vorsitzende: Hannah LuL
1.Stu. Vorsitzende: Marita Gasteiger
2.Sfu . Vorsitzende: Johanna Zechmeister
Gen.Sek.: nicht besetZ
Wirschaftsreferentin: Adriana Haslinger

Vorsitzteam ab 01.07.201 9:

Vorsitzende: Adrijana Novakovic
1.Sfu. Vorsitzender: Desmond Grossmann
2.Sfu. Vorsitzende: Dora Jandl
Gen.Sek.: nicht besetä
Wirtschaftsreferent: Philipp Schrodt

0
23
23

e?"

Wien, am 20.12.2019

Novakovic
Vorsitzende

q

Schrodt
Wirtschaftsreferent

Mag. Veronika Weiß
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70tt
72501

tl\o/"
t4r%

70s.1

toSt
9301

22901

n-e

n.e

ro70t
n.e

L3.t

90.1

70001

n-e

L00.1

ool

1.oool

9801

6901

n.e

n.e

3401

n.e
tool
11301

% Delta Erträqe

127.056

302.276

150.558

686.903

686.903
-130.69i

(
(

517.49t
(
(

40t
(

.43.51i
-48.403

(
a

I
.61.60(

a

.544

-30.753

(
(

-t32.atf
20,00(

a

220-871

n.e

roL.t
t4901

Ll50/,

t4t%
l0sot
7070/,

t07%

890/,

s2/,
70%

590/,

Delta Aufwand

45.377

105.930

273.L8i
275.733

135.406

27.339
817.595

817.595

-6.952

-2.7]C
-7.741

ErträEe 18/19 lSl

17.277.92t

759.82i
2.297.36-t

573.742

14.803.48(

14.803.48(

1.756.65€

9L7.492

€

e

30.40c

e

6.48€

45t.591
155.90C

€

76.25C

c

40.00c
14.458

69.241
€

c

67.784

20.00c

12.00c

1.881.521

Aufwand 18/19 IST

45.377

9.106.233

829.744
2.to3.722

468.L70

528.943
13.036.812

13.036.812

59.038

7.749

6.270
11.2Sq

Erträse SOLI

11.150.870
607.433

1.995.091

363.183

14.1L6.577

L4.tt6-577
1.897.350

400.000

€
€

30.o0t
(

50.00t
500.o0t

1s5.90r

{
76.25(
61.60(

40.00t
3S.00t

100.00t
(
t

200.00(
(

12.00t
1.650.75(

Aufwände SOLI

0

9.000.303

556.557

1.827.989
332.764

501.604
t2.219.2L7

L2.2t9.2L7

55.000

15.000

9.00c

19.00c

Universitäten (Anhans ll
Pädaqosische Hochschulen (Anhans lll

1,2 AufüendunEen StudierendenbeiträEe

PädaEoFische Hochschulen (Anhans ll)

Fachhochschule (Anhans lll)

Versicherunssorämie

Summe Aufwenduncen Studierendenbeiträpe

Summe StudlerendenbeiträEe

Delta StudierendenbeiträPe

Z. Beiträqe des Bundes remäß HSG 2014 etc.
etc.

ErträEe BMBWF BeiträEe Eem I 7 Abs. 2 HSG 2014

Erträse BMBWF BeiträRe ßem S 25 Abs.3 HSG 2014

Erträce{€mir&SMF6
ienänreleEenheiten

Subvention Studierendenmenüs

Studien- und Maturantlnnenberatuns (FixbetraR lt. VertraE mit BMBWF)

Terminbudset

rudEet lPersonä|. Werbuns. Homeoatel

Studieren Probieren Termine

Sozialfond (BMBWF)

Sozialfond IBMSGKI

TutoriumsDroiekt [75% Finanzieruna durch BMBWF]

ANtEiI BMBWF

zum
HSG 2014 etc.

des Bundes HSG 2014 etc,

Vewe

BAKSAB

FH-Schulunren

Privatuniversitäten llV

Universitäten (AnhanE I

Unterstützuns in StiDenr

Studieren Probieren Flx

1

Zeilenr

I
2

3

4

5

6

7

I
I

10

11

t2
13

t4
15

16

LI
18

19

za

27

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

47

42

43

44

45

46

47

48

49

%
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%

1130/"

ooÄ

totÄ
383%

2600/,

2ZO"A71

-3.500

149

70.784

67.433

0

% Delta Erträqe

45%
52%

62%

0%

960Ä

85%

99%
7S%

o%

n,e.

7%

610Ä

o%

o%

100%

I47%
\a%

700%

96%
25%

62%

90%

a20/"

820Ä

57%
900/"

a7%

Delta Aufüand

-1.q03

-5.000

-56

-1.960

-6.000

0

29.794
-90.059

10,000
0

-10.000

0

35.750
-38.101

0

1.550

-26.040

_a1 a)a

-23".397

-48.443

-69.800

-201.585

-201.585

Erträse 18/19 ISI

1.881,521

0

13.749

95.784
0

109.533

0

Aufwand 18/19 IST

7.15!

9.284
3.098

7.666

ts.229
6.444
5.040

0

c

4lC
139.641

c

0

c

74.000

112.000

23.499

40.000

33.450
8.460
2.qM

294.724

€

28.603

451.597

480.200

914.165

914.165

ErträPe SOLI

1.660.750

3.500

13.600

25.000

c

42.tOE

c

Aufwände SOtl

16.000

18.000

5.000

5.000

8.000

18.000

6.500

8.000

6.000

0

30.200

229.70A

10.000

0

10.000

74.000

76.ZSO

61.600

40.000

35.000

34.500
4.704

325.050

€

50.000

500.000

550.000

1.115.750

1.115.750

Oueer-fem-VernetzunE und Schulunq

StudierendenDool für Akkreditierunsen

Stratesieklausur Bundesvertretuns

sonstiser Verwaltunssaufi^rand

Frauen ldeen Fabrik

Hochschulspezifi sche SchulunAen

Denden, Zuwendunren und Erträre

SchulunEen

Bestr Messe

Aufwände Bundesländer

PH-Schulunsen

PBN-SchulunR

öko-Schulune

lunswissenschaft er innen Konpress zu f,€€h+se*tFemigmrrlAntisemitismus

Schulunsen der Kontrollkommission und öH l"KoKo"-Schulunten)

weitere Schulungen

/erwaltunssaufi^rand FH {Nichtkörperschaft en}

5chultermine (Bundesländerl

studieren Probieren Fixbudset

Studiere Probieren Termine

B€r€tffiäßltüdF6
UnteßtützunE in StioendienanseleRenheiten
Studierendenmenüs

MhEliederdatenbank (WeiterverrechnunEl

PressesDieEel (85% WeiterverrechnunE HVn)

Elektronisches Wahladministrationssvstem llaufende Kosten - Weiterverrechnuns HVn)

Summe Maturantlnnenberatuna

Summe sonstise

Summe Erträee Bundesvertretung

Summe Erträse Referate

671

58t

591

701
77t
721

731

7sl
761

771
781

791

801

811

821

831

841

8sl

871

881

901

911

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

reEEreEErere

ttHtt
EEEEE
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7370/.
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706V,

% Deha Erträse

r.542
c

36.314

37.856

105.29€

1.013,054105%

slo/"

t57%

790Ä

to60/.

23%

LOs%

aa%

89.Ä

n.e.

92%
n-e.

ra%

t36%
147%

82%

75%

107%

85%

98%
63%

!33%
700Ä
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69%

197%
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n.e.
ro9%

o%

0%

0%

o%

o%

Delta Aufwand

616.010

-5.913

1,150

-6.723

391

-6.150

624
-7.167
,f 10?

0

-591

113

-6.522

2.903
3.272

-3.244
,9.156

752
-950

74

-5.803

11.410

-8.989

28.496
829

t75
3.068

48.528

0

0

37.497

-62

-500

-500
-500

ErträEe 18/19 ISI

6.542

c

37.3L4
43.856

153.390

16.838,491

Aufwand 18/19 ISI

7t.95O.977

5.087

3.150

25.271

7.391
1_8qn

t2.624
8.833

17.80'l

c

5.409

113

1.478

10.903

70.272

74.756

26.844

17.r52
5.530

4.426

9.698
46.414

2t.oL7
58.496
33.829

16.175

6.932
98.528

€

€

47t.977

0

0

0

€

0

Erträge SOL1

5.00t
t

1.00t

6.00c

48.10[

t5.825,427

AufrYände SOLI

13.334,967

12.00c

2.OoC

32.00c
7.00c
8.OoC

12.000

10.000

20.000

0

7.000

0

8.000

8.000

7.000

18.000

35.000

17.000

5.480

4.500

15.500

35.000

30.000

30.000

APA 33.000

15.000

10.000

50.000

€

€

434.

62

500

500

500

500

c) sonstiee ErträEe

ErträPe Werbune & SDonsorins

Erträse aus VersicherungsversütunEen

Erträse sonstiEe

Summe sonstise ErträEe

a) Aufwendunpen BundesvertretunF

lnstandhaltuns. Reinisunp und ReDaraturen

Mietaufwand und Betriebskosten

Sitzunss-, Fahrt- und Transoortkosten

Reiseaufwänd und TeilnahmeEebühren ESU

Werkverträse/Honorare

Büromaterial und Fachliteratur

Kooierkosten
Portokosten

Miete TelefonanlaPe

lnternet-Ständleituns
Telefonanlape neu

lT-AusstattunE
fe I efon kosten

Mitsliederdatenbank

Sonstieer Verwaltungsaufwand

Versicherunssaufitrand

BilanzerstellunE und -orüfune
LohnverrechnunE und Steuerberatune

Miteliedsbeitrag ESU

Plakate, Folder, sonstiRe PrintDrodukte und lmage Arbeit
Iaschenkalender
Broschüren uf,d-sehrso+a€hire+r€s

PressesDieEel

Website
Elektronisches Wahladministrationssvstem fl aufende Kosten)

hbääaFM€f€*s€k

raufwand Referate

Yorsitz

Referat für wirtschaftliche Anpelesenheiten

Referät für BildunEsDolitik
Referät für DädapoEische Aneelesenheiten
Referat fü r Fachhochschul-AnEeleEenheiten

hl qrr

1001

1011

7021

1031

1041

1051

roTl

1091

1101

tt2l
1131

t14l
11sl
1161

LrTl
1181

1191

1201

1211

7221

1231

!241
1251

!261
L27)

rzat
1291

1301

1311

t32l
1331

1341

1351

1361

r37t
1381

1391

1401

1471

r42l
1431

lMl
1451

145t
l471
1481

1491

%
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t2501
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960/,
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r00/"
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a20t:

n.e,

u./,
73%
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751
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7000/,

69%

r00t
as%

n-e.

9r%

Delta Aufi.rand

0
-500

-500

-500

-500

-500
-500

-500

-50c
-s0c

-6.562

81.28€

772.227

17.609
-7.479

341

-6.572

-1.00c

-62.649

0

0

-1.05C

-2.45C

c

-4,20C

-13.563

-3.50C

L.75C

c

-2.95C

c

-1.40C

0

-24.619

3.85C

Erträge 18/19 lSl

25.516

Aufwand 18/19 IST

0

0

0

€

0

0

0

0

€
0

0

81.285

ss3.263

639.109

159.570
347

0

3.428
0

776.838

19.800
19.800

18.325

33.750

9.369

11.350
e

22.200

35.938
50_650

10,300

23.950
9.600

6.650
13.800

8.200
0

254.081

Erträse SOLI

32.460

Auturände SOLI
g

500

500

500

500

500
500

500

500
500

6.562

0

4/-L.Utz

656.7t8
L67.049

0
37.tAl
10.000

1.000

839.487

19.800
19.800

19.200

34.800

9.500

13.800
0

26.400
49.500

46.800

13.800

22.200
9.600

9.600
13.800

9.500
0

278.700

Referat ftir Studien- und Maturant innenberatung

Referat tür Fachhochschul-AnEelesenheiten

Referat für ausländische Studierende

Referat für Dädasosische Anselesenheiten

Lohnnebenkosten {28%}

Abfertisunssaufwand

Referat für SozialDolitik

ilandsentschädipuns Bundesvertretunp

Freiwillise SozialleistunE (inkl. Aus- und FortbildunRl

Referat für Barrierefreiheit

Oueer-Referat

Refe.at für Sozialpolitik

Referat für Studien- und Maturant innenberatuns
Referat ftir Offentlichkeitsarbeit
Referat fti r internationale Anpelesenheiten

Referat für ausländische Studierende
Referat für feministische Politik

Queer-Referat
Referat für Menschenrechte und Gesellschaftsoolitik

6ehaftskosten

Personalkostenreserve

Betriebsratskassa

WeiterverrechnunE VerrechnunR PHs/FHs/Pus

AufüandsentschädiEunE Vorsitz

Referat für wirtschaft liche Angelegenheiten

Referat ttir BildunssDolitik

ffi

Referat für Offentlichkeitsarbeit
Referat für internationale Anseleaenheiten

Referat für feministische Politik

Referat für Menschenrechte und GesellschaftsDolitik
Referat für Barrierefreiheit

T{rt€riufis€fgiek

A"

umme Aufwandsentschädisunsen Referate

Summe Sachaufwand Referate

c) sonstiFe Aufwenduneen

Summe Aufwandsentschädisuns Vorsitz

5,1 Ansestelltes Personal lAnhang Vl

Summe anEestelltes Perconal

$01
1511

Lszl
ls3l
1541

1551

ls6l
1s7l
1s8l
1591

1501

1611

t62l
1631

1551

166t

1681

1691

7701

7771

!721
173l
7741

1751

776t
177l

7791

1801

1811

1821

1831

1841

18sl
1861

1871

EEreE
@ItrEIEItrIEE
@
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2lo/,
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72201
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% Deltä Erträee

0

-42.143
-42.183

-3.929

0

-3.929

4.93(

4.93(

-4L.t82

92y,

92%

to2%

5A%

n.e.

n,e,

70%

6Zq,

t10l
98%

n.e,

n-€.

64%

45%

oot

94%

681
65.1

820/.

r57v,

70%

t33%

Deltä Aufwand

-24.619

-87.268

24.953

-6.10C

^1.lLt
-4.335

-1.26C

0

0

-9.072

-5.549

-5.00c

-2.L32

-4.775

-165.891

-19.597

T.7L8

-24,303

25.073

ErFäse 18/19 lSl

0

(

57.87i
s7.411

1.o71
(

t.o71

26.93C

26.

85.818

Autuiand 18/19 IST

27t.ggt

1.050.719

1.503.982

173.450

e
0

13.900

1.883
66s

58.740

€
0

15.928
4.45t

0

32.868

lo.225
312.109

90.403
4.7L8

e

55.697

100.073

Erträse SOI-I

0

0

100.000

100.000

5.000
0

5.000

22.000

22.000

127.üt0

Aufwände SOLI

298,500

1.137.987

1.579.029

300.000
e
0

20.000

3.000
5.000

50.000

e
e

25.000

10.000
5.000

35.000

15.000
478.000

110.000
3.000

e

80.000

75.000

\ufwandsentschädiEunren

a) ErträRe Fbnds und FörderunEen

Erträse Sozialfonds (HVn)

bl Proiekte
Erträse PROGRESS: lnserate. Banner. etc-

Ertras Studien

Summe Proiekte

c) Erträae Tutoriumsproiekt
ErträEe Tutoriumsoroiekt

tumme Erträre Proiekte, Fonds, Unterstützunp

9.2 Auf$rände Projekte, Fonds, Unterstützung
al Fonds und FörderunPen

Aufiland Sozialfonds
Sdiel+ef,d.8ll48

Sozialfond BMGSK

Aufwand Sonderunterstützuns
lJnterstützuns Wohnrechtsorozesse

Aufi,vand Heimfördenopf
Toof für ÖH-Proiekte lAnhans 7I

ToBffär etFlraiekte fluehts-e:ifiseh (lg%) {AnhanF 7}

Tooffür feministische und oueere Arbeiten
ToDffür VoKo-Proiekte

ToDf fü r VoKo-Proiekte f rauensoezifi sch

Summe Fonds und FörderunAen

PROGRESS: Redaktion. Lavout. Druck und Versand

Schwarzes Brett

f*f,€ketsl€fio€qne
Wahl- und lnformationskamoaPne
Rechtsf reundliche Beretuns/ Vertretuns

2001

2011

z02l

2041

20sl

2071

2081

21.01

zrTl
z!21
2131

zL4l
2lsl
zL6l
2t7l
2181

2t9a
z20l
22r)
222t
2231

2241

22St

2261

2271

2Z8l
2Z9l
2301

2311

2321

2331

2341

23sl
2361

2371

2381

2391

24Ll
2421

2431

2441

2451

2461

2471

24At

2491

%
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6801

\060/,

% Delta Erträge

-4L.182

971.881

1:07%

0%

a2%

z0?%

o%

o%

n.e.

26%

o%

o%

o%

38%
n.e.

70%

95%

n,e.

n.e.

Tloo/"

76%

76%

L5201

o%

76%

97%

9%

20sv,

19L.t

to20t

Delta Aufwand

1.700

-20.000

-2.015

5.159

16.000

10.000

155

-3.000

-3.000
-5,000

-61.81"0

5.120
-147.441

-13.6q2

4.205

33.s64
24.O7A

-289.694

-289.694

L5.489

30.000
-14.511

-14

70.454
9.983

346.741

Erträse 18/19 lsl

85.81t

16.924.30t

Aufwand 18/19 ISI

26.900
c

9.215
10.15S

€

0

€

€

€

0

0

€
156

7.9r1
0

0

0

38.190

5.120
348.549

236.308

4.205
33.564

274.O78

934.736

934-7?6

45.449

0

45.449

486

43

20.454
20.933

15.556.1r

Erträse 50Ll

t27.OOO

t5.952.427

Aufwände SO[t

25.200

20.000
11.230

5.000

€

15.000

€

€

€

0

10.000

€

0

30.000

3.000
3.000
5.000

100.o00

0

496.1

250.000
0

0

250.000

7.224.430

t.224.AtO

30.o00

30.000
60.oo0

500

500
10.000
11.000

t5.2W.426

Beratuns zu Wohnrecht und Schulden

Psvcholosische Studierendenberatuns
Studienfahrt Auschwitz

Gedenkiahr 2018

le+#+en
PlaEiatscheck

E+eelepttrjeb
qn$+eer€ssie+{(aroaeHe

7gJaä+e€+l

ÖffentlichkeitskamDasne
DurchlässiEkeitsDlattform

Woche der Freien BildunE
Forum Hochschule

oCW- Plattform
Pflichtorakika Studie
FH Studie
ESU IESCI

(amDasne aesen Zusanesbeschränkunsen/Studiensebühren

c) TutoriumsDroiekt
Proiekte / AusbildunEsseminare

Koordinationstreffen & Fortbildung

lutoriums-Trainerlnnen-Lehraans 2017/18

Betriebs- und Geschäftsausstattuns

DV-Ausstattuns

Steuern und Absaben

Werbeabsaben

EruNg

13.1 VermößenserträEe

2s0l
25rl
2s2t
2s3l
2s4l
25sl
2561

2S7t

2581

2591

2601

2511

2621

2631

264l
2651

2661

2671

z68l
2691

2701

27rl
2721

2731

274t
27sl
2761

2771

2781

2801

2811

2831

2a4t

z86l
2A7t

2891

2901

2911

2931

2941

2961

2971

2991

v"
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lo7%
ool

1000/,

loool

to60/,

n.e

n.e,

n,e,

o./,

n.e,

r00./,
oo/,

r00%

n.e,

n.e.
g./"

n,e,

o./,

oot

oot

m.e,

26%

269

% Delta Erträr€

2.O24

-2.00c

24

24

971.90!

0

0

0

-5.00c

0

0

-10.000

0

0

0

-18.000

0

-35.000

-21.000
-10.000

0

-99.000

-99.000

92.Ä

92%

92Ä

toz%
-76704

n.e.

n.e.

n.e.

n,e.

n.e.

n.e-

n.e.

n.e.

n.e.

n.e,

n,e.

Delta Aufwand

712
-71,2

-712

346.030
625.475

0

0

1"05.000

30.000

s9.000

50.000
20.000

20.000

L1.000

25.000

320.000

0

320.000

Erträse 18/19 lsl
32.O24

c

32.024

32.O24

15.956.332

c

c

c

€

c

c

c

30.00c

c

5.00c

c

c

c

c

c

c

c

0

35.000

35.000

Aufwand 18/19 IST

8.28R

8.288

8.28t

16,554.456

?9L.876

c

105.000

30.000

s9.000

50.00!
20.000

20.ooc

11.000

25.000

320.üt0

320.000

Erträse SOtl

30.00(
2.00t

t2.o0r

32.O04

L5,98/.,427

c

c

c

€

c

5.00c

c

30.oot

10.00c

5.00c

c

c

18.00t

c

35.OOC

21.00t

10.00[
I

134.(nt

134.000

Autu ände SOLI

9.00c

9.000

9.O00

t6-2ta-a26
.233.999

0

0

c

0

0

0

0

c

0

0

0

Habenzinsen

sonstiPe VermösenserträEe
Summe VermöcenserträEe

13.2 Zinsaufurand

sonstiper Zinsaufüand und KontoführunsssDesen

Summe Zinsaufurand

15, Rücklaßen

sunc Rücklaren
Tutoriums-Trainerlnnen-[ehrEans 2017/18
TelefonanlaEe neu

lT-Ausstattuns
l+f,+kle+*ffi

Pflichtprakika Studie

FH Studie
lffentlichkeits KamDapne

Forum Hochschule

lunswissenschafter innen Konsress zu Antisemitismus

Gedenkiahr 2018

Elektronisches Wahladministrationssystem (Anschaffuns+Erweiterung)

Umbauarbeiten zweiter Stock
für

foDffür feministische und oueere Arbeiten

Wahl- und lnformationskamDasne

Plasiatscheck
DurchlässiEkeitsDlattform

KamDaEne Eegen zuRanRsbeschränkunpen/StudienRebühren

15.2 zuwelsunE RücklaEen

lunswissenschafter innen Konsress zu Antisemitismus
TTt

lnformation zu den OH-Wahlen 2018/2019

EWAS

lnfrastruktur
StudierendensozialerhebunP

Einheitliches Hochschulrecht

AntidiskriminierunEskonPress
)ffentlichkeitskamDasne

Summe Zuweisung Rücklagen

dapen

zeilent

300

301

302

303

304
30s

306

307

308

309
310

311

312
313

314
315

316

31t
3lt
31!
32(

321

32'
323

324
371

32€

329
33C

331

332

33:
334

33:
33€

33t
33€

339

34(

341

342

343

344

%
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4!ol

n.e,

'tlLOS%

tis%

% Delta Erträe€

-59.000

10.00c

-49.000

872.905

823.90s

tu%

tos%

Delta Aufüand

665.030

t57.875
823.905

ErträPe l8l19 lst

41.00c

10.00c

s1.000

16.991.332

17.04.2.t32

Aufwand 18/19 lsl

0

15.884.456

L57.A76

17.0,,2.3t2

Ert]äse SOLI

100.00c

c

100.00!

t6,1L8,427

L6.214.421

Aufirände SOtl

Studien

0

16,2t8.4N
1

t6.2t4.427

16.1 Auflöunß RüGkstellunpen

ESU tESCI

Bilanz lsumme Pkte.14 und 151

3461

34el

3501

3511

3s3l

%
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Zeilen 3-6, 8
Zeile nach 6

Zeilen LO-LA

7eile23
Zeile23
7eile29

Zeile 33

Zeile 36

Zeile 39

Zeile 40
Zeile 46

Zeile 47
Zeile 48
Zeile 49
Zeile 50
Zeile 51

Zeile 52
Zeile 53
Zeile 55
Zeile5T
Zeile 58
Zeile 50

Rcfirnt für
wlrbchrfdlchc f ngrlrgcnhrltrn

Erläuterungen zum Budget-lST-Vergleich lt. $ 19 (2) HS-WV

Der JVA wird lediglich mit 95 Toder vorjährigen Studierendenzahlen budgetiert.
Rückerstattungen wurden im JVA nicht gesondert berücksichtigt.
Mit mehr eingehobenen Beiträgen (inkl. Versicherungsbeitrag)geht eine höhere
Weiterverteilung einher. (5 39 HSG)

Verspätete Anweisungen aus dem Vorjahr
Die Anforderungen zur Subventionsauszahlung wurden nur bedingt erfüllt.
Noch nicht vollständig abgerechnet, Differenz der noch nicht ausbezahlten
Su bvention wird übertragen.
Wurden in Zeile 23 berücksichtigt
Auszahlung a bhä ngig von Einreichungen und gewährten U nterstützungen
wurde nicht vollständig in Periode abgerechnet, Voraussetzungen nicht zur
Auszahlung gänzlich erfüllt
Pauschale für nächsten TTL wurde bereits im Voraus ausbezahlt.
Kosten konnten minimiert werden.
Es fand eine Schulung weniger statt als geplant.
Kosten für Unterkunft waren geringer, als ursprünglich kalkuliert.
Es fand eine Schulung weniger statt, als geplant.
Es fand eine Schulung weniger statt, als geplant.
Die Aufwände für die Schulungen wurden höher angesetzt, als schlussendlich
a ngefallen, durch Optimierung der U nterkunftswahl.
fand in kleinerem Rahmen statt
fand nicht statt
Veranstaltungen in den Bundesländern fanden nicht statt.
Weniger Teilnehmer_innen a ls a ngesetzt
fand nicht statt
keine außertourlichen Schulungen mit Unterkunft fanden statt, die geringen
Kosten stammen von Vernetzungstreffen, bei denen naturgemäß wesentlich
nied rigere Kosten (weil keine Unterkunft, Trainer_innenkosten) anfallen.
wurde in Personalkosten berücksichtigt
es konnten mehr Termine wahrgenommen werden
es fanden weniger Schulungen statt
einige Termine verursachten weniger Kosten
Sind teilweise im Allg. Verwaltungsaufwand des Bundes berücksichtigt.
Die Kosten für Anreise und Transport waren niedriger als geplant.
Finanzierung auslaufend, da die Aufgabe wieder zum Bund übergegangen ist.
Noch nicht vollständig abgerechnet, analog zu den Erträgen in Zeile 29.

Wurde nicht weiterverrechnet.
Ausgaben wesentlich höher, demnach Beteiligung HVen höher.
Mehr Weiterverrechnung von Werbematerialien an HVen.
Ausbuchungen verjährter Verbind lichkeiten
Weniger Reparaturen notwendig, da eine Lösung mit der Hausverwaltung im
Gespräch ist, Missstände aufzuheben.

Zeile
lerle
Zeile
Zeile

Zeile
Zeile

Zeile
Zeile

Zeile
Zeile

Zeile
Zeile
Zeile

64
70

7L
73

74
75

80

81
9L
93

L01
103
113
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Zeile Lt4

Zeile 115

Zeile tL7
Zeile t2O

Teile L24
Zeile I25
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UFO (FLINT-Räumlichkeit)der ÖH Bundesvertretung wurde mehr in Verwendung
genommen.

Mehr Sitzungen in Wien führten zu verminderten Fahrt- und Transportkosten.
teilweise in Projekten (2.B. Schulungen) berücksichtigt
Durch mehrma ligen Aufruf zum Rekom ma nd ierungsverzicht der Mandatar_innen
konnten Kosten eingespart werden.
Anschaffungen von Geräten verschoben
Mehr Kontakt mit (Privat)Universitäten im Ausland und ESU-Treffen in Nicht-EU
Staaten (Osteuropa) führten zu erhöhten Kosten. Weiters konnte der alte
Mobilfunkvertrag mit Drei nicht sofort gekündigt werden.
Kosten wurden vonseiten des Vertragspartners rückwirkend lnflationsangepasst.
zusätzliche Sparma ßnahmen ergriffen
keine zusätzlichen Kosten angefallen
Die Rechnung für den zurzeit anfallenden Beitrag wurde erst im WJ 19/20 gestellt.
Rechtsmäßige Anderungen wurden berücksichtigt (2.8. Anderung des
Studierendenwohnheimgesetzes), Broschüre zum 592 UG

billigeres Angebot gefunden, Kosten dadurch gesenkt
Wie in Zeile 133, wurden auch hier rechtsmäßige Anderungen berücksichtigt.
Übersetzung der Website wurde noch nicht vollständig vorgenommen.
Dem höheren Aufwand steht eine höhere Weiterverrechnung gegenüber. Die

Kosten sind aufgrund eines ungünstigen Vertrages mit der BRZ GmbH
a u ßerplan mäßig gestiegen.
ln Sachaufwand Bundesvertretung (5a) berücksichtigt.
Forderu ngsverluste
Altersteilzeit einer Mitarbeiterin führte zu geringeren Gesamtkosten
Die Reserve wurde nicht schlagend, weil Personalkosten ausreichend budgetiert
waren.
Die 1000 € für die Kassa wurde vom Betriebsrat nicht abgeholt.
Anderung der Berechnung führte zu geringerer Weiterverrechnung.
Unplanmäßige Einsetzungen/nicht besetzte Posten
Durch geringere Auszahlungen waren auch die vertraglich gesicherten
Weiterverrechnungen geringer.
Nur ein bezahltes lnserat konnte eingeholt werden.
Mittel konnten wider Erwarten ausgeschöpft werden, durch größere
Ausschöpfung der Mittel stehen dem auch größere vertraglich gesicherte
Weiterverrechnungen gegenüber.
Weniger Anspruchsberechtigte gemäß Richtlinien.
Weniger Anspruchsberechtigte gemäß Richtlinien.
Weniger Prozesse wurden geführt.
Weniger Anfragen als budgetiert.
Weniger Genehmigungen als budgetiert.
ka u m hochsch u I übergreifende Projekte d u rchgefü h rt
keine hochschulübergreifende Projekte zum Thema Frauen*
weniger a nspruchsberechtigte Anfragen
weniger a nspruchsberechtigte Anfragen

Teile 126
Zeile L27

Teile I28
Zeile L32
Zeile 133

Zeile 134
Zeile 135
Zeile 1-38

Zeile 139

z. !45-760
Zeile 162
z. 169-170
Zeile 172

Zeile I74
Teile 175
z. L84-t98
Zeile 2t2

Zeile 216
Zeile22L

Zeile228
Zeile 231.

7eile232
Zeile233
Zeile237
Zeile 238
Zeile239
Zeile24O
Zeile24t

Politik, die wirk. Service, dos hitfi..
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Zeile 245
7eile246

Zeile 248
Zeile249

Zeile 250

Zeile 251
Zeile252

Zeile 253

2.255-260
Zeile262

Zeile 263

2.264-266
Zeile267

Zeile268

Teile 272

7eile273

7eile274

2.283-284

Zeile29O

Zeile29L
Zeile 300

Zeile 301

Zeile 32L

Teile 324

Rd.nt fllr
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d u rch meh rfache Ange botslegu ng m in i m ie rte Druckkosten
Für die reichweitenstärkste Seite der ÖH Bundesvertretung wurden lnvestitionen
in Updates gemacht.
Eine geplante Kooperation mit Youtube kam leider nicht zustande.
Die Betreuung für die DSGVO durch CHSH wurde hier eingerechnet, wodurch es

zu Mehrkosten kam.
Mehranfragen von Studierenden aufgrund der prekären Wohnungslage führten
zu leichten Überkosten.
Rechnung nicht periodengerecht gestellt, teilweise in Projekten berücksichtigt
Billiger als kalkuliert, weil für die Fahrt ein günstiges Angebot gefunden werden
konnte.
Die Mehrkosten von etwa 5000 € wurden durch die Auflösung der
zweckgebundenen Rücklage in dieser Höhe egalisiert.
Projekte wurden nicht d urchgeführt
Vernachlässigbare Kosten vom Projekt im Vorjahr wurden aufgrund verspäteter
Einreichu ng schlagend.
Sparsame Gebarung des Projekts aufgrund von einer überproportional hohen
Leistung an ehrenamtlicher Arbeit (2.8. die Schreibarbeit) und einer Einholung
von vielen Angeboten für den Druck.
Projekte wurden nicht durchgeführt
Kosten konnten durch Erträge von Teilnehmenden Personen zu großem Teil
gemindert werden; Teilkosten vom BMBWF übernommen.
Kosten vom Projekt im Vorjahr wurden aufgrund verspäteter Einreichung
schlagend.
Maximalkosten wurden nicht schlagend, weil manche Tutorien weniger Tutoren
bea ntragten od er ku rzfristig Tei I neh mer_in nen wegfielen.
Wurde vergessen zu budgetieren, ist gemäß Vereinbarung mit dem BMBWF
jedoch verpflichtend d urchzuführen.
Kosten vom Projekt im Vorjahr wurden aufgrund verspäteter Einreichung
schlagend.

Abschreibungen wurden zusammen erfasst und au ßertou rliche Abschreibungen
sind nicht angefallen, wodurch die Bewertungsreserve nicht schlagend wurde.
Die Werbeabgaben fielen aufgrund der niedrigeren lnseratseinnahmen geringer
als geplant aus.
KeSt Nachzahlung für Festgeld bei Raifeisen
Durch ältere, noch nicht in die HS-WV fallende mündelsichere Anlagen konnte ein
Ertrag über dem Soll erzielt werden.
Aufgrund fehlender weiterer Anlageklassen konnte hier kein Ertrag erzielt
werden.
Die Rücklage wird ins nächste WJ übertragen, weil das Projekt noch durchgeführt
wird
Die Rücklage war zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses nicht mehr
vorhanden.
Da die Projektkosten im Rahmen blieben, musste die Rücklage nicht aufgelöst
werden und steht für das kommende Jahr zur Verfügung.

Zeile 330
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Zeile 332

2.333-334

Zeile 340 ff

Zeile347

Zeile 349

Philipp Schrodt
20.L2.20L9

n flntfflt
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Die Rücklage wurde für die nächste Wahl 2021 übertragen, weil die Kosten für die
Wahlkampagne niedriger ausfiel als budgetiert.
Die Rücklagen wurden nicht benötigt, weil die Projekte noch nicht durchgeführt
wurden.
Die Rücklagen wurden im Jahresabschluss erstellt, um damit bereits für
kommende geplante Projekte des WJ L9/2O Geld rücklegen zu können.
Die Rückstellung war nur mehr mit EUR 41.000 bilanziert, sie wurde zur Gänze

aufgelöst.
Die Rückstellung wurde aufgelöst, um Rechtskosten (Zeile 249)
gegenzufinanzieren.

Polltlk, die wirnt. Servlce, das hilft.



Empfohlen vom Vorstand der Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer zuletzt mit Beschluss vom 18.04.2018

Präambel und Allgemeines

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über
vom zur Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in
Ausübung dieses Berufes zu eöringende Leistungen (sowohl faktische
Tätigkeiten als auch die Besorgung oder Durchführung von
Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der SS 2
oder 3 W irtschaft streuhandberufsges elz 2017 (WT BG 201 7). Die Parteien
des Auftrages werden in Folge zum einen ,Auffragnehmef', zum anderen
,,Auffraggebe/' genannt).

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für
Wirtschaftstreuhandberufe gliedem sich in zwei Teile: Die
Auftragsbedingungen des l. Teiles geften ftir Aufträge, bei denen die
Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens des Auftraggebers
(Unternehmer isd KSchG) gehört. Für Verbrauchergeschäfte gemäß
KonsumentenschuEgeseE (Bundesgesetz vom 8.3, 1 979/BGBI Nr. 1 40 in
der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit der ll. Teil keine
abweichenden Bestimmungen für diese enthält.

(3) lm Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese
durch eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt,
zu ersetzen.

I,TEIL

1. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der
schriftlichen Auftragsvereinbarung a,r/ischen Auftraggeber und
Auftragnehmer. Fehlt diesbezüglich eine detaillierte schriftliche
Auftragsvereinbarung gilt im Zweifel (2)-(4):

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die
Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zuar aul Grund der vom
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die
Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht
ausdrücklich anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen
Aufstellungen und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen.
b) Prufung der Bescheide zu den unter a) genannten E*lärungen.
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden.
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuem.
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten
Steuem.
Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels andenreitiger schriftlicher
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu
honorieren.

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren
Jahressteuererklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu
nicht die Überprüfung etwaiger besonderör büchmäßiger
Voraussetzungen sowie die Prüfung, ob alle in Betracht kommenden
insbesondere umsatzsteuerrechtlichen Begiinstigungen wahrgenommen
worden sind, es sei denn, hieniber besteht eine nachweisliche
Beauftragung.

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß SS 2
und 3 WTBG 2017 bedart jedenfalls nachweislich einer gesonderten
Beauftragung.

(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei
Sachverständ igentäti g keit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur
Leistungseöringung, Wamung oder Aufklärung über den Umfang des
Auftrages hinaus.

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des
Auftrages geeigneter Mitaöeiter und sonstiger Erftillungsgehilfen
(Subunternehmer) zu bedienen, als auch sich bei der Durchfiihrung des
Auftrages durch einen Berufsbefugten substiluieren zu lassen. Mitarbeiter
im Sinne dieser Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer
auf regelmäßiger oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit
unterstüEen, unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage.

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen
ausschließlich österreichisches Recht zu beßicksichtigen; ausländisches
Recht ist nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu
berücksichtigen.

(9) Andert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
schriftlichen als auch mündlichen beruflichen Außerung, so ist der
Auftragnehmer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Anderungen oder
sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich
abgeschlossene Teile eines Auftrages.

(1 0) DerAuftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von
ihm zurVerfr.igung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der
Leistungserbringung verarbeitei werden dürfen. Diesbezüglich hat der
Auftraggeber insbesondero aber nicht ausschließlich die anwendbaren
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen
eleKronisch ein, so handelt er * mangels ausdrucklicher gegenteiliger
Vereinbarung - lediglich als Bote und stelft dies keine ihm oder einem
einreichend Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder
Wiss€nserklärung dar

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des
Auftragsverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren,
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des
Auftragsverhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den
Auftragnehmer verpff ichtet.

2. Aufklärungspfl icht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung

(1) Der Auftraggeber hat dalfir zu sorgen, dass dem Auftragnehmer
auch ohne dessen besondere Aufforderung alle fiir die Ausführung des
Auftrages notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in
Ermangelung eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben
wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können.
Dies gilt auch fiir die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden.

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und
übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondeG
Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu
Grunde zu legen. Der Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen
Auftrag nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten fest zu stellen. lnsbesondere gitt
dies auch für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er
allerdings Unrichtigkeiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu
geben. Er hat im Finanzstrafoerfahren die Rechte des Auftraggebers zu
wahren.

(3) Der Auftraggeber hat dem Aufiragnehmer die Vollständigkeit der
vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfre und Erklärungen
im Falle von Pnifungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit
schrift lich zu bestätigen

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen
Abschlüssen vom Aufrraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben
worden sind, bestehen ltir den Auflragnehmer insoweit diese Risiken
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten.

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Tormine und Zeitpläne flir die
Fertigstellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind
bestmögliche SchäEungen und, sofem nicht anders schriftlich vereinbart,
nicht bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: dies€ werden
nach bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich.

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle
Kontaktdaten (insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der
Auftragnehmer darf sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die
Güftigkeit der zuletzt vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten
verlassen, insbesondere Zustellung an die zuleizt bekannt gegebene
Adresse vornehmen lassen.
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3. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um
zu verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des
Auftragnehmers gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere fllr Angebote auf
Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu
übernehmen.

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfiir
notwendigen personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive
Leistungszeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbarten Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch
Nichtprüfungsleistungen) zum Zweck der Überprüfung des Vorliegens von
Befangenheits- oderAusschließungsgrunden und lnteressenkollisionen in
einem allfälligen Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet
und zu diesem Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netar/erkes auch
ins Ausland übermittelt werden. Hierlür entbindet der Auftraggeber den
Auftragnehmer nach dem Datenschutzgesetz und gemäß S 80 Abs 4 Z 2
WTBG 2017 ausdrticklbh von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der
Auftraggeber kann die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht
jederzeit widerrufen.

4. Berichterstattung und Kommunikation

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Pnifungen und
Gutachten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher
Bericht zu erstatten.

(2) (Kommunikalion an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen
Auskünfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt
Wissenserklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger
Erftillungsgehilfen oder Substitute (,,berufliche Außerungen") sind nur dann
verbindlich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Außerungen in
elektonischen Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter
Verwendung ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation
(speicher- und wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht
Telefon) erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich;
dies gilt ausschließlich ftir berufliche Außerungen. Das Risiko der Erteilung
der beruflichen Außerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko dei
Übersendung dieser trägt der Auftraggeber.

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt
hiermit zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der
Aufuaggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer
Kommunikaiion verbundenen Risiken (insbesondere Zugang,
Geheimhaltung, Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung)
informiert zu sein. Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen
Erfiillungsgehilfen oder Substitute haften nicht für Schäden, die durch die
Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel verursacht werden.

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die
Weiterloitung von lnformationen an den Auffragnehmer und seine
Mitarbeiter sind bei Verwendung von Telefon - insbesondere in
Veöindung mit automatischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail
und anderen Formen der elektronischen Kommunikation - nicht immer
sichergestellt. Aufträge und wichtige lnformationen gelten daher dem
Auftragnehmer nur dann als zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht
(fem-)mündlich oder elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird
im Einzelfall der Empfang ausdnicklich bestätigt. Automatische
Ubermittlungs- und Lesebestätigungen gelten nicht als solche
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt insbesondere ftir die
Übermittlung von Bescheiden und anderen lnförmationen über Fristen.
Kritische und wichtige Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an
den Auftragnehmer gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an
Mitaöeiter außerhatb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe.

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes
bestimmt, Schrifflichkeit isd S 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine
fortgeschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDAS-
VO, (EU) Nr. 910/2014) erfiillt das Erfordernis der Schrifttichkeit iSd g 886
ABGB (Unterschriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition
liegt.

(6) (Weöliche lnformation) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
wiederkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine
wirtschaftsrechtliche lnformationen elektronisch (zB per E-Mail)
übermitteln. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat,
der Zusendung von Direktwerbung jedezeit zu widersprechen.

5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, daftir zu sorgen, dass die im
Rahmen des Auftrages vom Auftragnehmererstellten Berichte, Gutachten,
Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und
dergleichen nur ftir Auftragszwecke (2.8. gemäß S 44 Abs 3 EStG 1 988)
verwendet werden. lm Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch

mündlicher beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an einen Dritten
zur Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.
(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher
Außerungen des Auftragnehmors zu Werberuecken ist unzulässig; ein
Verstoß berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch
nicht durchgeführten Auft räge des Auff raggebers.

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der
schrift lichen Zustimmung des Auftragnehmers vorbehalten.

6. Mängelbeseitigung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als
auch mündlichen beruflichen Außerung zu beseitigen, und verpflichtet, den
Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch
über die ursprüngliche berufliche Außerung Informierte Dritte von der
Anderung zu verständigen.

(21 Oer Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auflragnehmer zu vertreten sindj
dieser Anspruch eriischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des
Auftragnehmers bzw. - falls eine schriftliche berufliche Außerung nicht
abgegeben wird - sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten
Tätigkeit des Auft ragnehmers.

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung
etwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 7.

Z. Haftung

(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet ftir Schäden im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei
VorsaE und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des S 1298 Satz 2
ABGB wird ausgeschlossen.

(2) lm Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des
Auftragnehmers höchstens das zehnfache der
Mindestversicherungssumme der Berufshaftpflichtversicherung gemäß S
11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017) in der jeweils
geltenden Fassung.

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf
den einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche
Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in
einem oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind.
Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle
beruhendes Tun oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung,
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt
ein einzelner Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pllichtverletzungen
beruht. Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des
Auftragnehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben-
oder ähnliche Schäden, ausgeschlossen.

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegrundenden Ereignis
gerichtlich geltend gemacht werden, sofem nicht in gesetzlichen
Vorschriften zwingend andere Ve4ährungsfrislen festgesetzt sind.

(5) lm Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des S 275 UcB
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht
daraul ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben.

(6) ln Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird,
beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des
Bestätigungsvermerkes zu laufen.

(7) Wkd die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten
verarbeitenden Unternehmens, durchgeftihrt, so gelten mit
Benachrichtigung des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag
be- oder entstehende Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche
gegen den Dritten als an den Aufrraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer
haftet, unbeschadet Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der
Auswahl des Driften-

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Aöeit des Auftragnehmers wegen
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit



ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine
Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsrveise
übernommen wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen
jedenfalls auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine
Anspruche stellen, die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers
hinausgehen. Die Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal ftir alle
Geschädigten, einschließlich der Ersatzanspruche des Auffraggebers
selbst, auch wenn mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter
oder auch mehrere Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden
nach ihrem Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer und dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter
im Zusammenhang mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher
beruflicher Außerungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und
klaglos halten.

(9) Punkt 7 gilt auch flir allfällige Haftungsanspruche des Auftraggebers
im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten
(Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den
Substituten des Auftrag nehmers.

8. Verschwiegenheitspfl icht, Datenschutz

0) Der Auftragnehmer ist gemäß S 80 WTBG 2017 verpflichtet, über
alle Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seinerTätigkeit für
den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei
denn, dass d-erAuftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder
gesetzliche Außerungspfl ichten entgegen stehen.

(2) Soweit es zur Verfolgung von Anspruchen des Auffragnehmers
(insbesondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzanspniche des
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht
entbunden.

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige
schriftliche berufliche Außerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit
Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn,
dass eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht.

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im
Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (,DSGVO') hinsichtlich aller im
Rahmen des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der
Auftragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten
im Rahmen der Grenzen des Auftrages zu veraöeiten. Dem
Auftragnehmer überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden
grundsätzllch nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungseöringung
dem Auftraggeber oder an vom Aufrraggeber namhaft gemachte Dritte
übergeben oder wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer
verwahrt oder vemichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon
au2ubewahren soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation
seiner Leistungen benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist.

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterslützt, die
den Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden
Pflichten gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber
zu venechnen. Gleiches gilt, fi.lr den Aufwand der für Auskünfte im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung
von der Verschwiegenheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber
Driüen diesen Dritten erteilt werden.

9. Rücktritt und Kündigung (,Beendigung')

(1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftmgs hat schriftlich zu
erfolgen (siehe auch Punkt, 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer
bestehenden Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags.

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder geseElich
arlingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag
jedezeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch
bestimmt sich nach Punkt 11 .

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn
auch nicht ausschließlich, die Erbringung wiederhofter Einzelleistungen,
auch mit Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter
Einhaltung einer Frist von drei Monaten (,Beendigungsfrist') zum Ende
eines Kalendermonats beendet werden.

(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags -sind, soweit
im Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich)
möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofem sämtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zurVerfi]gung gestellt werden und soweit nicht ein
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert.

(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige,
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (2.B.
Jahrgsabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die
tiber2 hinaus gehenden Werke nurbei ausdrücklichem Einversländnis des
Auftraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist
der Auftraggeber in der Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls
ausdnicklich hinzuweisen.

10. Beendigung bei Annahmevezug und unterlass€ner Mitwirkung des
Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen

(1 ) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer
angebotenen Leistung in Vezug oder unterlässt derAuflraggeber eine ihm
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der
Auftragnehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt.
Gleiches gilt, wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchfilhrung
des Auftrages verlangt, die, nach begrundetem Dafürhalten des
Auflragnehmers, nicht der Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen
entspricht. Seine Honoraranspüche bestimmen sich nach Punkt 11.
Annahmevezug sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers
begründen auch dann den Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der
ihm hierdurch entstandenen Mehraufi^/endungen sowie des verursachten
Schadens, wenn derAuftragnehmer von seinem Kündigungsrecht keinen
Gebrauch macht.

(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der
Personalsachbeaöeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose
Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1 ) zulässig, wenn
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal
nachweislich nicht nachkommt.

11. Honoraranspruch

(1) U nterbleibt die Ausführung des Auftrages (2.8. wegen Rücktritt oder
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände,
deren Ußache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes
Mitverschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz,
daran gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall
nicht anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner
und seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt.

(2) Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vercinbarte
Entgelt für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird
oder di€s aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind,
unterbleibt (auf Punkt 11. (1) wird veruiesen). Vereinbarte
Pauschalhonorare sind gegebenenfalls zu aliquotieren.

(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderiiche
Mitwirkung des Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt,
ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung,
dass nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben
gelte, im Übrigen gelten die Folgen des Punkt 1 1 . (1 ).

(4) Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch
den Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch
den Auftragnehmer behält derAuftragnehmer den vollen Honoraranspruch
ftir drei Monate.

'12. Honorar

(1) Sofern nicht ausdRicklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird
jedenfalls gemäß S 1004 und S 1152 ABGB eine angemessene
Entlohnung geschuldet. Höhe und Art des Honoraranspruchs des
Auftragnehmers ergeben sich aus der zwischen ihm und seinem
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. Sofem nicht nachweislich eine
andere Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers
immer auf die älteste Schuld anzurechnen.

(2) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine
Viertelstunde.

(3) Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang venechnet.

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang
zur Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert
verrechnet werden.

(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere
Umstände oder auf Grund besonderer lnanspruchnahme durch den
Auftraggeber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind
Nachverhandlungen zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu
führen (auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren).



(6) Der Auftragnehmer venechnet die Nebenkosten und
Umsatzsteuer zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend
Folgenden (7) bis (9):

Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). lst
eine Ubergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format aus besonderen Gründen unmöglich oder
untunlich, können diese ersatzweise im Vollausdruck übergeben werden.
Eine Honorierung steht diesfalls dafür nicht zu.

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des
Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner
Tätigkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht ltir den
Schriftwechsel zwischen dem Auftragnehmer und seinem Auftraggeber
und ftir die Schriftstücke, die der Auftraggeber in Urschrift besitzt und fi]r
Schriftstücke, die einer Autbewahrungspflicht nach den für den
Auftragnehmer geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Verhinderung
von Geldwäsche unterliegen. DerAuftragnehmer kann von Unterlagen, die
er an den Auftraggeberzunickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen.
Sind diese Unterlagen bercits einmal an den Auftraggeber übermittelt
worden so hat der Auftragnehmer Anspruch auf ein angemessenes
Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß).

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen
Unterlagen nach Abschluss derArbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei
Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach
zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber,
übergebene Unterlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen
und/oder ein angemessenes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt
sinngemäß). Die weitere Aufbewahrung kann auch auf Kosten des
Auftraggebers durch Dritte erfolgen. DerAuftragnehmer haftet im Weiteren
nicht tilr Folgen aus Beschädigung, Verlust oder Vemichtung der
Unterlagen.

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldem, Treuhandgeldem oder
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei
ausdrücklicher lnverwahrungnahme zu kompensieren, sofem der
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen
musste-

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung
ist der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein
Anderkonto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten
Transfer zu vers{ändigen. Danach kann der sichergesiellte Betrag
entweder im Einvemehmen mit dem Auftraggeber oder bei
Vollstreckbarkeit der Honorarforderung eingezogen werden.

1 4. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus
ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter
Ausschluss des nationalen Verweisungsrechts.

(2) Efüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des
Auftragnehmers.

(3) Gerichtsstand ist - mangels abweichender schriftlicher
Vereinbarung - das sachlich zuständige Gericht des Er{tillungsortes.

die
im

(71 Zu den venechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder
pauschallerte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse),
Diäten, Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten.

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zähten die
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den
Nebenkosten.

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und
Sachaufirvendungen flir die Erstellung von Berichten, Gutachten uä.
anzusehen.

(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche
Erledigung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt venechnet.

(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer
Vereinbarungen sofort nach deren schrifflicher Geltendmachung fällig. Für
Entgeltzahlungen, die später als 1 4 Tage nach Fälligkeit geleistet werden,
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen
Untemehmergeschäften gelten Verzugszinsen in der in S 456 1. und 2.
Satz UGB festgelegten Höhe.

(12) Die Verjährung richtet sich nach S 1 486 ABGB und beginnt mit Ende
der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter
Rechnungslegung zu laufen.

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab
Rechnungsdatum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben
werden. Andernfalls gilt die Rechnung als ane*annt. Die Aufnahme einer
Rechnung in die Bücher giltjedenfalls als Anerkenntnis.

(14) Auf dieAnwendung desS934ABGB im SinnedesS3Sl UGB, das
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte ftir Geschäfte unter
Unternehmern, wird vezichtet.

(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Ftihrung der Bücher, die
Vornahme der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein
Pauschalhonorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher
Vereinbarung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben-
und beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen,
Berichterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren.
Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils
ftir ein Auftragsjahr vereinbart.

(10) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit
den im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur
aufgrund eines besonderen Auftrages.

(17) DerAuftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und
seine (fortgeseEte) Tätigkeit von der Zahlung dieserVorschüsse abhängig
machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis
zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener
Teilhonorierung gilt dies sinngemäß.

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt,
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur
teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare,
sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen).

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen zulässig.

13. Sonstiges

(1) lm Zusammenhang mit Punkt 12. (17\ wnd auf das gesetztiche
Zurückbehaltungsrecht (S 471 ABGB, S 369 UGB) verwiesen; wird das
Zurückbehaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer
grundsätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe
seiner noch offenen Forderung.

(2) DerAuftraggeber hat keinen Anspruch aufAusfolgung von im Zuge
der Auftragserftillung vom Auftragnehmer erstellten Aöeitspapieren und
ähnlichen Unterlagen. lm Falle der Auftragserfrillung unter Einsatz
elektro.nischer Buchhattungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt,
nach Ubergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit
erstellter Daten, ftir die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflichi trifr,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die
Oaten zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format hat der Auftragnehmer
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1 5. Ergänzende Bestimmungen lii r Verbrauchergeschäfte

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchem
getten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes.

(2') Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässlg
verschuldete VerleEung der übemommenen Verpfl ichtungen.

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im
Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht
begrenzt.

(4)
Abs

Punkt 6 Abs 2 (Frisl für
4 (Geltendmachung der

Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7
Schadenersatzansprtlche innerhalb einer

(9) Verträge über wiederkehrende Leistungen:

(a) Verträge, durch die sich derAuftragnehmer zu Werkleistungen
und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die
für eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen
worden sind, kann der Veöraucher unter Einhaltung einer arleimonatigen
Frist zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines
halben Jahres kündigen.

(b) lst die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrerArt unteilbare
Leistung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des
zweiten Jahres hinausgeschoben werden. ln solchen Verträgen kann die
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden.

(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten
Vertrages erhebliche Aufi,vendungen des Auftragnehmers und hat er dies
dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt
gegeben, so können den Umständen angemess€ne, von den in lit. a) und
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen
vereinbart werden.

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht
ausgesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der
Kündigungsfrist liegenden Kündigungstermin wirksam.

bestimmten Frist) gilt nicht.

(5) Rticktrittsrecht gemäß S 3 KSchG:

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom
Auftragnehmerdauemd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er
von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuri.icktreten. Dieser Rücktritt
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde,
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie
eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher,
fnihestensjedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. Das
RücKrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu,

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem
Auftragnehmer oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses
Vertrages angebahnt hat,

2. wenn dem Zustandekommen des Ve(rages keine
Besprechungen zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten
vorangegangen sind oder

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort
zu erbringen sind, wenn sle üblicherweise von Auftragnehmem außerhalb
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Enlgell € 15
nicht übersteigt.

Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine
Vertragserklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem
Auftragnehmer mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass
der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des
Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einerWoche
abgesendet wird.

Tritt der Verbraucher gemäß g 3 KSchG vom Vertrag zunick, so hat Zug
um Zug

1. der Auffragnehmer alle empfangenen Leistungen samt
gesetzlichen Zinsen vom Empfangslag an zuruckzuerstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen
Aufri/and zu ersetzen,

2. derVerbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu
vergüten, soweit sie ihm zum klaren und übeMiegenden Vorteilgereichen.

Gemäß S 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt.

(6) Kostenvoranschläge gemäß S 5 KSchG:

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des S 1 170a ABGB
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist.

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das
Gegenteil a usdrucklich erklärt ist.

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt:

lst der Auftragnehmer nach S 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese pflicht zu
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. lst es für
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese übersendung auf seine Gefahr
und Kosten vornehmen.

(8) Gerichtsstand: Anstette Punkt 14. (3) gitt:

Hat derVerbraucher im lnland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen
Aufenthalt oder ist er im lnland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen
ihn nach den SS 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Absl JN nur die Zuständigkeit
eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt.


